
Uwe Berlit 
Verfassunggebung In den fünf neuen 
Ländern - eIn Zwischenbericht 

1. Einleitung 

Die staatliche Einigung Deutschlands hat im Bund' und in den (neuen) Ländern die 
Verfassungsfrage gestellt. Themen, Argumentationsmuster, Lösungsansätze und Ak­
teure der Diskussion sind in Bund und Ländern vielfältig miteinander verflochten. 
Dennoch unterscheidet die allseits anerkannte Notwendigkeit einer Verfassungge­
bung die politische Ausgangslage in den neuen Ländern grundlegend von der im 
Bund und jenen alten Ländern, in denen - wie in Berlin" Bremen!, Niedersachsen; 
und Rheinland-Pfalz.! - über eine Verfassungsrevision nachgedacht wird .6 Die Ver­
fassunggebung ist dort nicht politisch erst noch durchzusetzender »Beruf unserer 

1 Einsetzungsbcsrhlul! für die Kommi ssion Verbssungsrcfonn des Bundesrates (BR-Drucks. 103/9 ' ), die 
in7.wischen ihren Bericht vorgelegt ;'.It: BundeSrat (Hrsg.), . Stärkung des Foder.1lismus in Deutschbnd 
und Europa sowie weitere Vorschlage zur Änderung des Grundgesetzes~ . Bericht der KommisslOn 
Verfassungsreform des Bundesrates, Bonn '992 (BR-Drucks. 360/92); Einsetzung einer GemelnSlmen 
Verfassungskommission von Bunde"ag und Bundesrat, BT-Drucks . 12/.670 (Btschluß vom 
,8. ,I. '99', BT-Prot . 12/ 6" S. 12)<>-1260), BR-Drucks . 740/9' (Beschluß vom 29· ,I. '99'); zur DIS­
kussion vgl. Friedrich-Naum.nn-Stiftung (Hrsg.), Verfassungsreform. Eine Dokumentation, Sankt A u­
gustin t992; Guggenbcrt\er/Stcin (Hrsg.), Die Veriossungsd,skussion .m J.hr der deutschen Einheit, 
Mimchen '99'; Guggenberger/l' reuß/UlimanIl (Hrsg.), Eine Verfassung fur Deutschland . Manifes t, 
Text, Pladoyers. Munchen '99'; Friednch-Eberr-Stiftung (Hrsg.), Deutschland in neuer Verf.ssung, 2. 
Aun., Bonn '99'; Kammradt, Die Verfassungsdiskussion: Mo tive, Ziele, Perspektiven, Frankfurt/M. 
u.a. '992 ; Ruuget lOswaid (Hrsg.). Die Zukunft des Grundgesetzes, Bonn (Schriftenreihe der 
CDU /C-SU-Bundestagsf"kuon Bd. ,) August '992 ; eine Zwischenbilanz der Be''' tungen in der Ge­
meinsamen Vtrf3s5ungskommission zieht Vogel, Vom Grundgesetz. Zur Bundesverfassung. SoziJ.ldemo­
kralischer Prc5sediens[ vom 03.08.1992, 2 . 

I Die im M:u 1991 cmgt..'setZlc Enquete-Kommission Verfassungs- und Plrlamentsrcform soll bis zum 
3 I. 12. 1992 II1sbt."sondcre prufen die Erweilerung der Staatsz'IC:lbeslimrnungcll. die Neuformulierung der 
sozialen Grundrechte, die Slarkung des Parlaments und die Erweiterung demokratischer Teilhaberechle 
(Drucks. I2/B '); d.l.U Dehnhard, Verfassungsrevision in ßerlin, I.KV '99', 177ff. 
Der nichtständige Ausschuß .Reform der Londesverfassung. soll sich bis zum 3°.06. '993 vor .lIem mit 
institutionellen Fragen und einer Erleichterung von Volksbegehren und -ent~chcid befassen (Burger­
schafts-Drucks. '3/'4 und qlz); PIPr 1} / 2 vorn 11.12. '992, 6}-66). 
Die Regierungsfraktionen (LT-Drucks. '2/}008, ber. I.T-Drueks. '2/3 (60) und die Fr.ktion der r.D.p. 
(LT-Drucks. ,2133)0) haben eigene Verbssungsentwurfe vorgelegt, w.lhrend die Fr.kuon der CDU sich 
auf einen Geselzentwurf zur Änderung der Vorl. Nieders.ehsisehen Vcrf.lSsung beschronkt (LT-Drucks. 
12/}2'O); vgl. auch dic Synopse lT-Drucks. 12/33 )0; ßachmann, Verf.ssungsreform in N.cdersachsen. 
Z~m gemeinsamen Verfassungsentwurf von SpD lind Grunen, Rup '992,75 fL; Schneider, Vom Org.­
nlsationstatut zur Vollverfassung, Rur 1991, 180 ff. 
Die Im August 1991 ~ingcsetztc Enquete-Kommission Reform d~r Land<:svr.:rfassung h:ll einen umfJs­
senden Auftrag; vgl. LT-Drucks. 12/17 und PIPr '2/) ('5.08"99'), 22<>-2)2. 

6 In Hamburg sind Uberlegungen zu einer umfassenden Vcrfassungs- und Vcrwaltungsrefurm in Reaktion 
auf den Dla[(:nskandal vorerst zuruckgcstcllt worden (vgL t=R vom JO. 12. . 1991) ; da: Aktlvl(<Ll'cn kon­
zcntrieren sich derzeit auf die Ubcrprufung der Rechtsvcrhahnisse der Abgeordneten und Fraktil1ncn 
der Burgerschaft (s. a. Burgerschaftsdrucks. '411608 und '9)0). Hessen hat im M:lrz '99' e'n St •• t -7.1ol 
Umweltschut7. und d.e Moglichkeit der DIrektwahl des Hauptverwaltungsbeam ten in die Verfass ung 
aufgenommen (Gl'SC'17.C vom 20.03- 1991, GVBI. '991, 101 und 102); wtitcrgchcn d,' Nov<:lli,·rungsvor­
schläge der seinerz<Jt noch oppositionellen SpD zur Aufnahme (soz"ler) StJalS'l.icle (LT-Drucks. 
12/734' bis 734}) sind bislang noch mcht wieder l1l dcn Landtag e,"gebracht. 
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Zeit,,' oder gar »künstlich herbeigeredet«.8 Die Aufgabe der Verfassunggebung folgt 
aus dem Konstitutionsbedarf der Länder. In der Verfassungshoheit dokumentiert 
sich die Eigenstaatli chke it der Länder' 
Mit den Gesetzen zur vorläufigen Regelung der Regierungsgewalt haben sich alle 
neuen Länder lediglich eine auf die wichtigsten Organisationsregelungen be­
schränkte .Rumpfverfassung" gegeben'o. Politisch und rechtlich ist unbestritten, 
daß diese Regelungen ledigllch vorläufiger Natur und im Laufe der erSten Legisla­
turperiode durch endgültige Verfassungen zu ersetzen waren." In den Ländern Sach­
sen", Branden burg" und Sachsen-Anhalt" sind die Verfassungen inzwischen in 
Kraft getreten. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Verfassungskommission einen 
Entwurf der Öffentlichkeit vorgestellt"; die Beratungen über die Stellungnahmen 
und Ei.nwendungen wu rden im Herbst '992 mit dem Ziel einer Verabschiedung der 
Verfassung durch den Landtag Anfang 1993 aufgenommen.'6 In Thüringen haben 
alle Fraktionen eigene Verfassungsentwürfe vorgelegt." Die Verfassungsberarungen 
sind dort bislang'! nicht zu einer Phase einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung ge­
langt, die sich in den anderen Ländern zur Vermittlung der Verfassungsvorschläge 
mit dem Ziel der "Optimierung des Verfassungskonsenses«'9 gezeigt hat. 
Nachfolgend soll über Verfahren und Konflikrlinien der bisher erfolgreich abge-

Sch.lcswig-Holslcin hat im Rahmen einer ni ch t zuletzt durch die Barschel·Affarc inillierten Verfassungs­
rdonn scmen .. Erneuerungsprozeß .. bereits abgcsch,lossen und seine alte Lande.s~llzung - ein relne.s 
Organisationsstaru{ - ll. a. um direktdemokratische Elemente und einige Sta3ts I.. leie (Umwelt , Fr,luen, 
Minderheiten) ergänzt (Gesetz vom ,}.o6. 1990. GVOBI. 1990, J91); dazu Bornsen , Die VerL1.m~ngs­
und Parbmemsreform in Schlcswig-Holstc.'in, RuP ' 991,69 Ff.; Gunther/Hus~mann, Parbmentsrtform 
in Schlc.swig- Holstcln, DuR 1990,4°4 H.; Rohn , Verfassungsrero rm in Sehleswig-Holstein, NJW 1991, 
2782 ff.; Lande.szentr:de {ur politische Bildung Schl~$wig-Hoistein HrsC. , Eine neue Verhssung {ur 
Sch leswig-Holstein, Kiel 1990. 
So fur das Grundgesetz Schnt'idcr, Die Zukunft des Grundgc:sclZcs: Vom Beruf unscn:r Zeit z ur V4:r­
fassul1gs~ebung. In : Wilden mann (Hrsg .}, . arion und Demokratie, Bolden-Badell 1991 , p ff. 
So - {-ur den Bund - Isensce, Die kUllsdich herbelseredete Verfassungsdebane, Die politische Meinung 
Nr.269 (April 1992), 1111; vgl. auch die Beiträge von ßotsch, Remmers, Jung, Wumemberger und 
Zippetius in den Po litISchen Studien, Sonderhdt 211991: Die Zukunft deli Gnmdgesctzes? Brauchi 
Deutschland eine neue Vc:rfJssung. 

9 Maunz, Staatlichkeit und Vcrfassungshohcit der Lander, m: Iscn sc(~ K..irchho( (Hr~g.), H ScrR IV, Hei­
delhcrg '990, §94 Rn. 25 H.; Graf Vitzhum, Die Bedeuwng gliedsra:tdichen Verfassungs rechLS in der 
Gegenwart. VVDStRL 46 (1988).7'" fr .•. 

10 Zu den Inbhen und der .. materiellen . Verfassungsqualitat der unter verschiedenen lkLe ichnungen 
erga ngenen Gesetzt' s. Llnck, Die yor laufigen Vcrfassungen In den nCUt'!l r 'ndern , DÖV 1991. 
7)011. 

11 Vgl. v. Mutiusll=ritdrich. VcrfassungselllwickJung in den neuen ßundeslandcrn, Staatswissenschaft und 
Staatspraxis 1991. 24J '246 L}. 

12 Verfassung des Freista:ttes Sachsen vom 27.05. ' 992, S'leh. GVBI. 1992.243 (LV Sachsen). 
TJ Vcrf:tssung des L:\ndes Brandenburg vom 20.08. '992, GVBl. I. 197 (LV ßrandenburg), 
14 Verf.-!ssung des Landes Sachsen-Anhalt vom .6. 07. 1992. GVBI. LSA, 600 (LV Sachsen-Anhalt). 
15 Kommiss ion fur die: Erarbeilung dncr L:tndl'sverfolssung (Verfassungskommission) des Landtag Meck­

lenburg-Vorpommern, Entwurf clner Vl' rbssung fur MeckJenburg-Vorpommern (Stand : }o.01· (992), 
LT-Drucks. Ilzooo; zum Entwurf und den blshengen Beratungen s. ErbguthJWic~and, Ober Moglich­
keilen und Grenzen von Landesverf:tssungcn Im BUlldesSI,U[ - , Der Entwurf einer Verfassung fur das 
Land Mccklenburg-Vorpo ll1l1lern, DÖV 1992. 77off.; Holscheidt. Grund hlgen und Entwick lung der 
Ver(assungsber:ullngcn in Mecklcnburg-Vorpommefll, DVBI. 1991 , 1066H.; Starck, V('rfassungg4:bung 
in den ne uen Utnde rn, Z G '992, I .8 f, •. 

,6 Vgl. Beschlußempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses zu Gesetzentwurfen Zur Verabschiedung 
einer Verfassung, LT-Drucks . ,/1662. 

17 LT-Drucks. t1285 (CDU). l/ JOI (FDP). I/ 590 (SPD), 1/659 (Neues Forum/Grune/DcmokratH'!' Jetl,t) 
und 1/678 (Linke Listd PDS); zu d(,11 E.mwurfen Starck, Vcrfassunggcbung in Thuringcn, ThurVßL 
'992. loff. 

18 Stand 01. 10. 1992; die in § Jg Abs.l. der 'Vorläufig4:n Land t SS3(1,ung rur d :'$ Land Thuringcn (vom 
07: I 1. 1990, GD!. 1990, I) selbstgest'tzn' fri st J I . 12. 1992 fur die Vt-rrassu nggcbun g wi rd zu verl:ingern 
sein. 

'9 Erbguth/Wic~:1,nd (f n . I S), 77 1. 
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sdllossenen Verfassunggebung berichtet werden.'o Verfrüht wäre derzeit, die Bedeu­
tung dieser Verfassungen für die Herstellung eines Landesbewußtseins oder die 

Entwicklung der bundesstaatlichen Verfassungsordnung zu würdigen. Am Beispiel 
einiger Konfliktfelder" soll der Prozeß der »Selbstkonstituierung« einer demokrati­

schen Gesellschaft durch Verfassung einerseitS, der Selbstverortung des gliedstaatli­
chen Verfassungsrechts in der bundesstaatlichen Ordnung andererseits berichtend 
nachgezeichnet werden. Ein Seitenblick wird auch darauf zu richten sein, inwieweit 
sicb die Hoffnungen der Bürgerbewegungen im Herbst 1989 auf ein Mehr an Demo­
kratie und Rechtsstaat haben durchsetzen können. Sie haben sich nicht zuletzt im von 

breitem Konsens getragenen Verfassungsentwurf des .. Runden Tisches«" niederge­
schlagen, der im Rückblick aber eher den Endpunkt als den Beginn einer verfassungs­
rechtlichen und -politischen NeuorientienlOg markiert; seine Denkansätze wurden 
nicht allseits akzeptierter Maßstab und nicht systematisch aufgegriffen. 

2. Verfahren der Verfassunggebung 

Die Verfassunggebung in den neuen Ländern kann nicht als eruptiver Akt einer 
ungebundenen verfassunggebenden Gewalt der jeweiligen Landes(staatS)völker'l be­
griffen werden. '4 Sie ist - wie jede Verfassunggebung - rechtlich wie empirisch ein 
gestufter und im Verfahren rechtlich gebundener Prozeß. Für das gliedstaatliche 
Verfassungsrecht verpflichtet das Homogenitätsgebot des Art. 28 Abs. I GG nicht 

20 Zu den (divergierenden) Rcgelungsvorslcllun~en in den vielfaltigeIl EnlWUrf('n, zur stuft.'nwci!;C' Homo­
gcnisierung der Regeiungsgt-h,:tItc ~owie zu cin .. ,c lncn Entwurfen und Regelungsfe ldern vgl. u. d. Bcrlil, 
Zur Diskussion um die L:mdcsvcrfassungcn, Vorgange Nr. J 15 (Feh. 1992),81 H.; Haberle. Die Pro­
bleme dl'S: Kulturstaates im Prozcß der deut.~chcn Einigung, JoR N.F. Bd. 40 (1991 11992), 19 2 q2J H .• ; 
Lieberam, Die V<:rfassungsgebung in den neuen Bundesl:::mdern, in: Marx-Engcls-$tihung e.V. (Hrs[;.), 
Ve.'rfassung statt Gr"ulldgC's.etz, Wuppcrtal 1991, 9 J H.; Ru x, Die Verfassungsentwurfe in den neuen 
Bundeslandern. NJ 1992. 1 '47 H.; Gl':1f Vit ... hum, Auf der Suc\i(' nach ('i ncr neuen sm" . .IO-okonomischeli 
IdentHät? - Staatsz.ielbtstimmungen une! s07.I:\le Grundr~chte Ln Verf;ssungsemwurfen der neuen Bun­
deslander, VBIBW r991, 404 H.; Vogelges:mg. Die Vcrf:tssullgscntwicklung in den neuen Bundcshindem, 
DÖV 1991, lOH H. Die Verfassungsemwürfe in der Vor- und Fruhphase der parlamc.:mari!>chen Bera­
LUngen dokumentiert H aberle JoK N.F. Bd. 39 (1990). '50ff.; ders., JoR N.F. Bd. 40 (199I h 99l). 
)66 fl. 

21 Ausgeblendet bleiben ~(W:l. 50 wichtige FrJt;cn wie das gesamte Kuhurvcrbs!>ullgHccht «!nu eingebend 
Habcrl~ ,Kultuna,a:t( • • Fn. 20',)2J H.), der Regelung de~ Verhahrusses von Lmd und Kirche (clnschbcß­
lieh der hehig unlstriucnen Frage der vedassungsgesetzlichen Verankerung des Religlonsuntc.:rrichts als 
schulisches Pflichtfach , dazu Schlink, ReJigionsuntcrricht in den neuen ündern, NJW 1992, IOOS ff.) 
od~r des ll1ge1lleinen Minderheitenschutzc.5 ((bzu Hofmann, Minderhl'itenschut ... in Europa. Überblick 
iJbf:r die votker- und .'ilol:l.lSrechtbchc tage, ZaoRV s 2 (1991), I fL). Zu der Fuge de_r Glcich!>rcl lung der 
Gesch.lechter sei nur vermerkt, daß 7..war alle Länder ein ~ntsprechcndC's - ßl~hr oder minder ausdiffe ­
renziertes- Sta.alszicl aufgenommen haben (Art. 12 Abs. J LV Br:mdenburg: Art . 8 LV Sachsen; Are. H 
LV Sachsen-Anhalt), aber nur die LV Brandenburg gcschlechlsneutral formuliert ist; in Sachsen-Anh:::r.lt 
konnte sich der Versuch nicht durchsetun. die sprachliche Gleichs[ellungsfiktio n des Art. 100 (~Per­
sonen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verfassung gellen JeweIl s lfI m:in nlicher und weiblich~r 
Fonn ..- ), auf aJl~ Landesnonnen zu erst recken und damit das Problem geschkchtsncutra1cr Rechtsspra ­
che endguhig vom Tuch 1.U wischen. 

22 Verfassungscntwurf der Arbeit,sg ruppe .. Neue Verfassung der DDR .. des zentralen Runden Tisches vom 
04· 04· 1990, KJ 1990,226 fL; da'Z.u Preuß, Dc.:r Entwurf der Arbeit.sgrup pe ,.Neue Verfassung der DDR. 
des Runden Tisches, KJ 1990,221; Emmerich, Ges.chichte des Verfassung!>c mwurfs des Runden Tisches. 
DuR 199°,376 (-(.; Habc:rk', Ocr Entwurf der Arbeitsgruppe .. N eue Verfassung der DDR .. des Runden 
T;;ch", (1990). JoR N.F. Bd. )9 (1 990). ) 19 ff. 

lJ Die Exi.5lC n7.. eines Lande. .. s taatsvolkes in den L3ndern folgt zwingend JUS der SlaacLchkeit der l.:mdcr 
und ihrer rc.:stlcgung auf eine republLk.:l.nische und demokratische Ordnung (Art. 18 Abs . J Sllt2 1 GG); 
"'gI. 2um Ganzen Sach!i. Das Sla:nsvolk in den La.ndern, AoR lOS (19SJ ), 68 ff. 

24 Vgl. 7,um Nachrolgendell Sleillbcrg, Organisation und Verfahren bel de r Vcrflssunggc.'bung In den 
Neuen Bundeslände_rn, ZP:l.rl. 1992, 497H. 

439 
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erSt die verfaßte Landesgewalt 'l ; bereits der Verfassunggebungsprozeß ist durch die 
Grundsätze des demokratischen und republikanischen Rechtsstaates struktu­
riert. 26 

Die verfassunggebende Gewah in den Ländern steht unbestritten dem (Landes)Volk 
als dem Souverän zu. Die Ausübung dieser Gewalt hat das nach dem Einigungs ve r­
trag insoweit fortgeltende Ländereinführungsgesetz (LEG) dem crstgewählten 
Landtag übertragen, dem .. zugleich di.e Aufgabe einer verfass unggebenden Landes­
versammlung« obliege.'? § 23 LEG ist mit Inkrafttreten des Grundgeset7.es Landes­
recht geworden." Diese Regel ung ließ schon bundesrechtlich den Ländern einen 
weiten Gestaltungsraum bei der Festlegung des weiteren Verfah rens. Dies gilt na­
mentlich für die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am weiteren Verfahren der 
Verfassunggebung und für die Festlegung der Abstimmungsmehrheiten, die zum 
Inkraftsetzen der Verfassung erfo rderlich sein soll en. Die Landtage hätten die Auf­
gabe der Verfassunggebung auch auf einen besonde ren Verfassungskonvem übertra­
gen können.'9 So weit ist kein Landtag gegangen. D er Landtag von Mecklenburg­
Vorpommern hat aber zur Vorbereitung eine besondere Kommission für die Erar­
beitung einer Landesverfass ung eingesetzt, die neben professoralem Sachverstand 
westlicher Berater auch nicht im Landtag vertretene Gruppierungen (u. a. die Grü­
nen und die Bürgerbewegungen) in die Beratungen einbinden sollte. Auch in Bran­
denburg oblag die Enewurfse rarbeitung einem paritätisch mit Landtagsmitgliedern 
und sonstigen Mitgliedern besetzten Ausschuß. Die Verfahren der Verfassunggebung 
in den neuen Ländern überwinden den repräsentati ven Grundzug des Grundgeset­
zes in unterschiedlichem Maße. Den organisierten Interessen wurde - zumindest in 
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt - zu Beginn der Beratungen durch 
Anhörungen von Verbänden und Interessen vertretungen Rechnung getragen)O Als 
erste Stufe direkter Volksbeteiligung ermöglichten bislang alle neuen Länder - bi s auf 
Thüringen - eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen eines rechtlich 
unverbindlichen Anhörungsverfahrens über den nach der ersten Landtagsrunde er­
s tellten Entwurf. Rechtlich zwingend verlangte dies allein das .. Gesetz zur Erarbei­
mng einer Verfassung für das Land Brandenburg«)' . Die Zahl der .. Eingaben« und 
Äu ßerungen, di e jeweils zu den Entwürfen eingingen)', spricht auf den ersten Blick 
gegen eine breite öffentliche Verfassungsdebatte in den Ländern. Allerdin gs gab es 
nur wenig Versuche, über die Veröffentlichung der Entwürfe hinaus die Bevölkerung 
aktiv in den Verfassunggebungsprozeß einzubeziehen)). Die fakti sch auf eine Min­
derheit beschränkte bürgerschaftliehe Partizi patio n ist indes kein sicherer Indikator 

25 Eingehend Zu den grundgesetzlichen Vorgaben \" Mutius/Friedrich (Fn. I I), l.~ I H.; 5.3 . Graf Vilzhum 
(Fn . 9). , 8 ff . 

26 Ins Schmin'sche Konzept einer auch Im Verfahren ungebundenen Bet:ttigung der ve rfa ssunggebenden 
Gewa lc (vgl. Schmjn. Ve rf::lSSungslehre, Berl in '928 (Neudruck 1970), 82) rela.t.ivicrt bereits Bocken­
(örd.:-. Die verfassunggebende Gew:lh des Volkes, Fr:mkfurr 1986, 18 H., 26 H.; S:3_. Haberle, Die ver­
fassunggebende Gewalt des Volkes im Vt::rh_ssungsSt3at - eine vergleichende Tcxtstufcnanillyse, AciR 112 

('987). !4 .801., 87'· 
27 Kapitel 1I Sachgebiet A Ahs("hnm 11 dt:r Anlage 11 zum Einigungsvertrag ordnet die fortgcltung von 

§ 2} Abs. l des VcrfassullgsgeSetzes zur Bildung vOn Landern in der DCUlschen Demokr4i!ischen Repu­
blik - Landereinfuhrungsgesetz - vom H . 07 . 1990 (BGL r Nr. P. 951) an, und lW;U- J.1s undes­
recht . 

1.8 VgJ. v. Mutillslhicdrich (Fn. 11 ), 246. 
29 Wie hier v. Mutius!Friedri~h (Fn . 11 ), 246 ; Stlr~k (Fn . 15), J; a.A. Steinberg ':rn. 24), 101 . 
JO V[;L S,arc k (Fn. '5), 6, >0 I. 
}1 Gese!?. vom 13.12.199°, GVBI. 199 1 (Nr. q vom [0.°4.1991),1.6. 
}2 In Sachsen-A.nhalt etwa gingen 986 Zuschriften (mit insgesamt HH Vorschl3gen) cin, davon 875 von 

etn~dnen Burgern und 1 11 von Verbanden und Organi s"!I. tioncn. 
H Die thclll('nbezogcnen Anhonmgen etwa, die in Sachsen durchgdührt worden si nd, lagen kurz vor 

Begino der Sommerferien und n"ch dem Ende der regularen Vorlesungsze lt. 
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für die Aufmerksamkeit, die die Verfassungsdebane insgesamt erlangt hat, oder für 
die Integrations- und Stabilisierungswirkungen, die von der Verfassung ausgehen 
können. Legitimationsstiftend wirkt bereits d ie Möglichkeit der Beteiligung. Die 

bloße Zahl der Eingaben kann daher nicht als Argument gegen die demokratie­
theoretisch und verfassungspolitisch anzustrebende Beteiligung des Volkes am ver­

bindlichen VerfassungsbeschJuß selbst taugen. Mit wenigen Ausnahmen" fand auch 
die Diskussion um das Grundgesetz in einem kleinen Kreis statt. lI In einer Demo­
kratie ohne Beteiligungspflichten fehlt es zudem an klaren Kriterien z ur Bestimmung 
des Grades zu verlangender und zu erwartender Beteiligung. Die Nähe zum »Zu­
sammenbruch« der vorangegangenen Ordnung und die Sorge um existentielle 

Grundbedürfnisse wie Wohnen und Arbeit sind beteiligungsmindernde Faktoren , 
die bei den Diskussionen um das Grundgesetz ebenso gewirkt haben wie nun in den 
neuen Ländern. 

Eine zweite Stufe der Mitwlrkung durch eine Volksabstimmung über den Verfas­

sungsentwurf wurde bislang lediglich in Brandenburg realisiert. J' In Mecklenburg­
Vorpommern soll nach einem LandtagsbeschlußJ7 ebenfalls ein Referendum durch­
gefül1rt werden; dieser Beschluß wurde bislang aber nicht in rechtlich verbindliche 
Form gegossen. In SachsenJs und Sachsen-Anhalt konnten sich bis zuletzt erhobene 

Forderungen vOr allem der POS und des Bündnis 90/Grline nach einem Volksent­
scheid über die Verfassung nicht durchsetzen. In Sachsen-Anhalt war dies einer der 

tragenden Gründe für die Ablehnung der Verfassung durch das Bündnis 90/GrÜne.J9 
Für die SPD war der Verfassungsvolksentscheid in Sachsen und Sachsen-Anhalt Teil 
der politischen »Verfügungsmasse« für den norwendigen verfassungspolitischen 

Kompromiß. 
Gegner wie Befürworter eines Verfassungsvolksentscheides stritten mit verfassungs­
politischen Argumenten und gingen übereinstimmend davon aus, daß auch das Bun­
desrecht eine Volksabstimmung über die Landesverfassung weder gebietet noch aus­
schließt.'Q Demokratiegebot oder Volkssouveränität hindern - allzumal nach dem in 
der deutschen Staatsrechtslehre vorherrschenden repräsentativen Demokratiever­
ständnis - verfassungsrechtlich nich t die Verfassungskreation durch Repräsenrativor­

gane. Der neueren deutschen Verfassungsgeschichte lassen sich verfassungsgewohn­
heirsrechtlich verfestigte Bindungen jenseits ausdrücklicher Selbstbindungen für Art 

und Umfang der Beteiligung des Volkes an der Verfassunggebung nicht entnehmen. 
Es überwiegen Mischformen repräsentativer und direktdemokratischer Elemente. So 
wurden von den vierzehn Verfassungen in den alten Ländern , die alle in ei ner ver­
fassunggebenden Versammlung zumindest die einfache Mehrheit gefunden hatten, 

}4 Zu den Ausnahnu:n f\.',:hnL'( insh. (,be Ak.!ion ,ur Einl'ligung des Gleichberechtigungsanikds; vgl. Rcich­
Hilweg, M~nl1l'r \lI1d h ',1U CI1 ~ 1nd glc.: i'hbt:rcl·hr.igl . Fr-ankfun '979.21 H. 

H So Huhn. Di\.' Aktualitat der Geschichte. Die wcstd'::l:tsebe r:ödernlisffiusdiskuss lun 1945-1949, in: 
ders./Wiu (Hrsg.), Foderalismus in D.:utsehland, ßad..:n-ßaden 1992., JI <)1.>. 

J6 Gesetz. zur Regelung des Verbhrens beim Volk..~(,nLseheid tiber die Verfassung des Landes Brandenburg 
(Verfassungsvolksenucht'idgcsclz - VVG) vom) I. oJ. 1992 (GVBI. I, I 10) i Bekanntmachung des Ge­
samtcrgebnisses der Volks:lbstimmung am 14.06.1992 (lVBI. I (Nr. 12 vom 17.06. 1992), 206. 

)7 Vgl. LT-Drucks. ,1066,. 
J8 Elne POS-nahe »Initiau/e (ur ('in demokratisch '1erfaßtes Sachsen', hatte dem Landl:lgspmsidenlen noch 

kur?. vor der Verabschiedung der Verfassung 47000 Unterschriften fur eincn Volksentscheid tibergeben­
eine Zahl, die nach lnkrafureten der Verfassung für die Volksinitiative als erster Stufe zum Vulksent­
scheid ausgereicht h:mc. 

)9 Vgl. Braehn'lolnn, Rechts- und JustizentWIcklung im Land Sachsen-Anhalt, DtZ 1992 , P4 ')24'. 
40 § 10 Ab:>. 2. Sat1. 2 des Gesetzes zur Herstcllung der Arbcitsfahlghit d,'s Sachsischen Landtagt~ und der 

Sachsischen Landesregierung (Vorschaltgesetz) vom 27.10.1990 (GVBI. 1\ r.l , 1) sah heide Furmen 
ausdrucklich als moglich vor: ",Die Sachsische Verfas~ung wird durch Vulks.entscheid vdcr mH den 
Stimmen von zwei Drincln der Mitglieder des L:mdtagcs angenommen «. 

44 [ 
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442 lediglich acht" zusätzlich durch Volksentscheid angenommen" Eine Selbstbindung 

folgt auch nicht aus möglichen Vorwirkungen der späteren Verfassungen: In keinem 

der verabschiedeten Entwürfe ist das obligatorische Verfassungsrefercndum bei Ver­
fassungsänderungen vorgesehen. Der Umkehrschluß aus dem - umstrittenen - Prin­
zip, daß die .Hürden einer Verf.ssungsänderung nicht höher gesteckt sein ,dürfen, 

als die für die Verabschiedung der Verfassung selber«", greift mithin nicht. 

In der verfassungspolitischen Diskussion über den Verfassungsvolksentscheid verlie­

fen die Streitlinien entlang der Fronten, die auch die Auseinandersetzung um die 
Einfügung und Ausgestaltung direktdemokratischer Elemente allgemein prägten." 

Vor allem SPD, Bündnis 90l Grüne und PDS, teils auch die FDP, verwiesen auf die 
verfassungspolitische Notwendigkeit eines breiten Konsenses über die Verfassung, 

die legitimierende, integrierende und verfassungsstabilisierende Kraft eines Verfas­

sungsreferendums, die Vermittlungsfunktion eines Verfass ungswahlkampfes und die 

Erfahrungen mit der " friedlichen Revolution«, die einen »Ausschluß« des Volkes bei 

der Verfassunggcbung verbiete. Die vor allem Von der CDU und Teilen der FDP 
geführte Gegenargumentation bezog sich auf den grundgesetzlichen Vorrang der 

repräsentativen Demokratie, auf das einigungsvertraglieh gestützte Mandat der 

Landtage zur Verfassunggebung, dic Gefahr desintegrativer Wirkungen ei nes mögli­

chen Verfassungswahlkampfes und delegit imierender Effekte einer (zu) geringen 

Wahlbeteiligung'5 
In Brandenburg konzentrierte sich die Auseinandersetzung auf die Frage nach dem 

erforderlichen Zustimmungsquorum. Hintergrund bildete die Konfrontationsstrate­

gie, die vom sog. »fink-Flügel « der Brandenburger CDU in die Schlußphase der 

Verfassungsberatungen eingeführt wurde. Die Verfassungsauseinandersetzung sollte 
benutzt werden, um über das Scheitern der Verfassung den innerparteilichen Flügel­

streit ebenso zu entscheiden wie der Regierungskoalition, vor allem auch Minister­

präsident Stolpe, zu schaden. Hauptkritikpunkt der Union war, daß nach dem Ge­

setz" die einfache Mehrheit der Abstimmenden entscheiden sollte; gefordert wurde 

ein Beteiligungs-, zumindest aber Zustimmungsquorum. Dem hat sich die Rcgie­
rungskoalition mit Recht versagt. Die verfassungspolitisch anzustrebende breite Be­

teiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Abstimmung ist Lumindest dann weder 
rechtlich noch politisch als Voraussetzung des Abstimmllngserfolges festzulegen, 

wenn - wie in Brandenbllrg - der breite Verfassungs konsens durch einc qualifizierte 

Mehrheit bei der vorgesc halteten Abst.immung über den zum Volksentscheid gestell­

ten Entwurf gesichert wird. Das Abstimmungsergebnis in Brandcnburg unter­

streicht dic praktische Bedeutung der Auseinandersetzung: Bei dem geforderten 

Beteiligungsquorum von 50% wäre ungeachtet einer Zustimmungsquote VOn 

94,07% der Abstimmenden" die Verfassung daran gescheitert, daß - nicht zulet?t 
aufgrund des von Teilen der CDU empfohlenen Abstimmungsboykotts - nur knapp 

48% der Stimmberechtigten an der Abstimmung teilgenommen haben,8 Dieses Er-

4' Baden, Bayern, Bremen, Hessen, Nordrhein-WcSlfaJen, Rhcinland-Pfah, Wurtt('rnberg-Hoh(,!1zollern 
und Wiirm'mberg-ßadcn; oh.ne dirt:'kte Beteiligung des Volkes [r:nen die Verf~ssungen in Baden-Wun­
lCJnbcr~, Schh:swig-Holstcin. Hamburg, Nicdcrs:H.:hsen, Saarland und Berlm in Kr:th. 

42. Vgl. PfclSch, Ursprunge der Zweiten Republik . Prozesse der Vcrfassun t;b~bung, Opladcn '990, 56. 
43 So Steinberg (Fn. 24), j 10 (unter Hinweis auf Weber, DVBI. 195°, 595). 
44 S.U· 4· 1. 
45 Dies hat in Sachsen-Anhalt zu der - leli'.dit:h verworfenen - Überle~ung gefuhrt. das V('ri;u:sungsrde~ 

rendum mit den auf di~ VlTfassu ngs.llllubme folgend en landes weiten Wahlen zu verbinden. 
46 § 27 Abs. r dl'.~ Gl'.~e[ze$ zur Regelung des Verfahrens beim Volksentscheid über die Verf;usung des 

Landes Br:;J.ndenburg. eVBI. 1 1992.110. 

47 Dies entspricht 44.78% der Abstimmun~sberechti~en . 
48 Da die mit QlI.lhfizicrtn Mehrhl'it beschlo.s.~em.' VI..·rf:m:unf; am:h nicht als vorhufige: Verf3$SuLl~ gdlr, 

hätte der \·erfassungslns..:: Zusta.nd -angedauerl. 
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gebnis spricht nicht gegen die demokratische Legitimität der Verfassung, sondern 
Stützt die Argumente derjenigen, die bei VoLksabstimmungen ohne Teilnahmez.wang 
Mindestbeteiligungs- oder Zustimmungsquoren als Prämie auf »politische Indiffe­

rem.« ablehnen'9 

Eine Volksabstimmung über alternative Verfassungsentwürfe oder Einzelvorschläge 

ist dagegen nicht erwogen worden.'o Selbst in Brandenburg konnten weder eine 
qualifizierte Minderheit im Landtag noch - über eine Verfassungsvolksinitiative - die 

Bürgerinnen und Bürger Alternativen zur Abstimmung stellen. Das Verfassungsre­
ferendum ohne reale Alternative kann zwar nicht als »demokratisches Placebo«" 

diskreditiert werden. Die Möglichkeit, durch Verfassungsvolksinitiative Alternativen 
zum von der Parlamentsmehrheit beschlossenen Entwurf zur Abstimmung stellen zu 

können, schüfe jedoch - ohne verfassungsrechtlich gefordert LU sein - für das Ab­
stimmungsverfahren mehr Offenheit und Kristallisationspunkte aktiver Bürgerbe­
teiligung; sie entlastete die Abstimmung vOn dem Geruch, alternativlose Akklama­

tion zu sein. Die geringen Abstimmungserfahrungen und der Druck, binnen ange­
messener Frist eine Verfassung schaffen zu müssen, waren neben den Widerständen 

gegen die Volksbeteiligung als solche Hauptgründe dafür, dall für den Verfassung­
gebungsprozell in den neuen Ländern" die bei Volksentscheiden in Bayern und - vor 
allem - in der Schweiz erprobten VerfahrenD nicht in Betracht gezogen wur­
den. 

Für die Konsensbildungsprozesse von tragender Bedeutung war die Auseinanderset­

zung über die erforderliche Mehrheit im Landtag selbst. Brandenburg und Sachsen­

Anhalt haben sich bereits z.u Beginn der Beratungen für eine '/l-Mehrheit im Land­
tag entschieden. Dem ist inzwischen Mecklenburg-Vorpommern gefolgt. In Sachsen 
hat dagegen das auch in Thüringen" erwogene Modell lange Zeit die Konsensbereit­
schaft der Regierungsmehrheit gehindert, einen mit einfacher Mehrheit im Landtag 

verabschiedeten Entwurf ohne Zustimmungs- oder Beteiligungsquorum einem 
Volksentscheid zu unterwerfen. Die Verfassungskonfomtität einer Verfassungsverab­

schiedung mit einfacher Mehrheit" ist umstritten: Bedenken werden vor allem aus 
der erhöhten Änderungsfestigkeit der verabschiedeten Verfassung und aus dem dem 
Demokratieprinzip inhärenten Prinzip geltend gemacht, dall die Mehrheiten bei der 
Entscheidung und ihrer (möglichen) Revision identisch zu sein hätten.'6 Verfas-

49 Vgl. Jung. \'(leiche Regeln empfehlen sich bel der Einfuhrung von Volk$bl?gehren und Volksentscheid 
(Volksgcselzgcbung) auf Bundesebene?, Ln: Sliftun~ :o.lilarbclt (H:""i~ .:; , Direkt\! Demokrarie in DCUl::ich­
land, Bonn '99', '9128 f .• , 

50 Vgl. aber DCS Mecklenburg-Vorpommern, Stcllungnahme Zoum f.mwurf einer Verhssung des Landc~ 
Me<:kJcnburg-Vorpommcrn. Schwerin, Augus t '992, ;8. 

SI Isenste, zil. n. StC"iobcrg (1';n. 2;). 512. 
51 Das - KuratOrium für einen demokratisch vcrf.aßten ,Bund dculScher Lander ... h~u fur ein Verfassung­

gebungsverfahren nach An. 146 GG eUlen Vorschlag für das Verf<l:hren zur Volksabstimmung uber 
Alternali"vorschläj!;l: ausgearheitet; vgl. Vom Gruodgeset% ~ur dculschen Verfassung. Denkschrift und 
Vcrfassungsenrwurf, Baden-B~den 1991. 64, 104 H. 

53 Vgl. Stcinberg (Fn. 2;). S '3 m.w.N. 
54 So Art. 105 Verbssungscntwurf der CDU (LT-Orucks . 11185). 
55 So die (alte) Landcssatz.ung von Schleswlg-Holstein; vgL Barschcl, Die SI3<1:Isqualitai der deursch('n 

Länder. Heidelberg/Hamburg, 179 H.; Pfel.sch (Fn. ,p), S8; Waller, Die Entslchung der Landt·s:;a1l.ung 
von 5chleswig-Holslcin vom '3. 12. 1949. Frankfurt '988, 206 H. Verlangten die erhöhte Änderungsfe­
wgkeil der Verbssung oder d;ls Demokraljepnm.i p des Grundgesetzes talSac.hlich zuminde.st eine 
AM. 1./J-Mehrhcit (so Sleinberg .Fn. 24', 510 L), konnte der Mangel des Zuslandckommcns au(;h nie.ht 
dadurch .. geheilt. werden, daß sich nach 1950 2Ue politi schen Kräfte auf den Boden der Landcsycrf3~­
sung gestellt haben und die bürgerlichen Pane-ien nach 1950 mie Abs . zlJ-Mchrheit die von ihnen 
abgeJc-hnten Vorschriften ändern konneen (so Barschei, 130; Secinbcrg, 5 I I); :z.um vergleichbaren Pro­
blem des Ausgleichs demokratischer Defi .... ite bei der Grundgesetzentstehung durch sp".itcre Pro~e$sl' s. 
Starost, Legiti.mität durch Erfolg? Gedanken zur Dauerhaftigkeit einer Verfassung, Der Sla:n 1991, 537 
(539). 

56 So nachdrücklich Steinberg (Fn. 14), pof. 
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444 sungstheorctisch und -politisch mag dieser Position allemal der Vorrang gebührenY 
Verfassungsrechtlich kann man ihr allenfalls mit Blick darauf näher treten, daß die 
Landtage keine besondere verfassunggebende Versammlung sind , sondern - vorran­
gig zu anderen Zwecken gewählt- ihnen diese Aufgabe lediglich zusätzlich übertra­
gen worden ist. 

J. Vollverfassung mit (sozialen) Staatszielen gegen O,·ganisationsstatut 

Die Entscheidung für eine Vollverfassung mit ausgebautem Grundrechtskatalog und 
ausdifferenzierten (sozialen) Staatszielen unterscheidet die Landesverfassungen in 
den neuen Ländern von jenen Landesverfassungen, die in den alten Bundesländern 
nach Inluafttreten des Grundgesetzes verabschiedet worden sind. Die Verfassungen 
Brandenburgs, Sachsens und Sachsen-Anhalts beschränken sich nicht darauf, die 
Grundrechte des Grundgesetzes geschlossen als Landesverfassungsrecht zu über­
nehmen und lediglich durch "neue« Grundrechtsgehalte zu ergänzen. IS Die Ent­
scheidung für eine" Vollverfassung« mit eigenem Grundrechtsteil sowie Art, Um­
fang und Ausgestaltung der Aufnahme (sozialer) Staatsziele bildete einen der 
Schwerpunkte der (internen) verfassungspolitischen Auseinandersetzungen und der 
öffentlichen Aufmerksamkeit wie Kritik. In diese Diskussion spielen Fragen des 
Verhältnisses vOn Bundes- und Landesverfassungsrecht ebenso hinein wie die grund­

sätzlichen Probleme materialer Verfassungsbindungen. 

J.E. Gmndrechte 

Grundrechte und Staatsziele sind nach dem Grundgesetz mögliche, aber nicht not­
wendige Bestandteile einer Landcsvcrfassung. l ' Eine Landesverfassung muß im or­
ganisationsrechtlichen Teil den Aufbau des Landes, seine Verfassungsorgane und 
deren Zuständigkeiten regeln, den Zugang zu der im Staat konzentrierten und durch 
die Verfassung konstituierten Entscheidungsgewalt ordnen und so Grundlagen und 
Grenzen der durch sie verfaßten Staatsgewalt schaffen und deren Verfahren regeln. 
Es deutet auf eine ähnliche Aufbruchsituation, wenn sich die neuen Landesverfas­
sungen nicht hierauf beschränken und an die Regelungstradition der vorgrundge­
setzliehen Landesverfassungen anknüpfen. Sie können durchweg als durch Grund­
rechte und Staatsziele inhaltlich gebundene Entwürfe für den Aufbau eines neuen, 
besseren Landes gewertet werden. Die Durchsetzungskraft der auf materiale Bin­
dungen gerichteten Bestrebungen hat entscheidend dcn Willen gestärkt, durch die 
Berücksichtigung spezifischer Befindlichkeiten integrativ zu wirken und den Gegen­

satz zu der vora.ngegangenen Ordnung zu betonen. Die Verfassungsdiskussion kann 
so aus dem konkreten h.istorisehen Rahmen, in dem sie steht, nicht gelöst werden: 

Auch die neuen Landesverfassungen sind in diesem Sinne Ausdruck ihrer Zeit mit 
ihren spezifischen Problemen, Regelungserwartungen und -bedürfnissen. Sie haben 
erwa auf hohe Arbeitslosigkeit und steigende Mieten als Folge des Übergangs zur 

57 S.3. . v. MuciusfFricdrich (Fn. 11), 27I. 
s}j So Art . l. Abs. I LV ßaWÜ; l\n. 4 Abs. I LV NRW; Art. 5 Abs. } Entwurf der Verfassungskommls.sion 

Mecklenburg.Vorpommern (LT-Drucks. Ih.OCO. I}). 

59 Die im Schrifttum mitunter vorgcnomml'nc Untcrst:heldung 2. wl ,S cht'n bloßen stJJ.lsrechlhchen Org;l~ 
nis:Hlonsgcsclzcll und !> echten LJlldesverfassungell im materiellen Sinne .. (vb!. ßJrdsperger. Lil ndcr 10 

der gcs:annst3;\dichen Vcrrassungsordnung, m: I sen~cc/Kirchhof (Hr!\ ~.). HStR [V, HCldc:lbcrg '990. 
§96 Rn. 8) !:Ißt ohne 01 die O'1:i ~,nis:\tion sstalute auch als rechtlich defizitar erscheinen. 
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sog. freien Marktwirtschaft, Depossidierungsprozesse und -ängste wegen der Ent­
scheidung zugunsten der Restitution als Merkmal der neuen Eigentumsordnung und 

gravierende Umweltprobleme schon deswegen w reagiere n, weil - trotz oder auch 
wegen der Erfahrungen mit dem SED-Staat - die oeue rechtsstaadiche Ordnung als 

die Instanz erscheint, von der Bereitschaft und Kompetenz zur Problemlösung er­
wartet werden können. Daneben tritt das Motiv, d ie Eigenstaadichkeit als Land zu 

unterstreichen. Anders als in Brand enbu rg spielten in Sachsen und Sachsen-Anhalt 
der Modellcharakter für den Bund und die Funktion eine geringere Rolle, durch 
Verfassungs(text)innovationen den bundesstaadich eröffneten Gestaltungsraum zu 

nutzen. Im Gegenteil: Die Berufung auf die beso ndere Bewußtseinslage in den neuen 
Ländern erlaubte, argum entativ die Vorbildwirkung abzulehnen , und eröffnete so 

der C DU, in auf Bundesebene umstrittenen Bereichen auf Landesebene nachzuge­

ben.6c 

D er BundesStaat des Grundgesetzes beläßt den Ländern auch bei der Verfass ungge­

bung nur eingeschränkte Souveränität. Bei den materialen Verfass ungsbindungen ist 
der Gestaltungsraum des Land esverfassunggebers über das H omogen itätsgebot des 
Art. 28 Abs. I GG hinaus6 • vor allem durch die Grundrechte des Grundgesetzes und 
durch den Vorrang der Kompetenzordnung und des kompetenzgerecht erlassenen 

Bundesrechts vor dem Landesrecht eingeengt." Dieser Vorrang gilt - bei klarer 
Kollision - auch für das Landesverfassu ngsrec ht. 6J Art . 142 GG gestattet aber aus­
drücklich die Erweiterung der - kraft Bundesrechts in jedem Lande ohnehin gelten­
den - Grundrechte des Grundgesetzes. In den Verfassungsdebatten waren die bun­

desrechrlichen Vorgaben Argument gegen eine Aufnahme von Grundrechten über­
haupt, gegen die Ergänzun g des grundgesetzlichen Grundrechtskatalogs und - vor 
allem - gegen Versuche verfassungsgesetzlicher Innovationen und Neukonturierung 

grundgesetzlieh erfaßter Bereiche. Bedenken hat hier vor allem die Verfassung 
Brandenburgs auf sich gezogen, die während de r Beratungen in Teilen für »evident« 
grundgesetzwidrig erklärt wurde.6, Betroffen waren etwa die Bindung von Wissen ­

schaft und Forschung an die Menschenwürde und den Schurz der natürlichen Le­
bensg rundlagen, die Anerkennung der Schurzwürdigkeit nichtehelicher Lebensge ­
meinschaften, die Erweiterungen der unmittelbaren Grundrechtsgeltung in den ge­

sellschaftlichen Bereich, die Regelungen zur umfassenden Mitbestimmung und zum 
Verbot der Aussperrung oder das (anzustrebende) Ve rbot der Stationie rung VOn 
ABC -Waffen auf brandenburgischem Boden. Hintergrund der Ausei nandersetzun ­
gen waren nicht zuletzt auch unterschiedliche Vorstellungen über die Bedeutung 
gliedstaa dichen Verfassungsrechts im Bundesstaat und das Mall notwendiger Anglei­
chung der neuen Länder an den Grundrechtsstand ard des Grundgesetzes. 

60 Vgl. Hl·itm;lOn. Ein(~ besondere ßc\V uf)t Sciml:'lgl' in den neuen Lmdcrn, in : Rutt~crslOswald (Hrsg .) 
(Fn. I), '5 ' 26, ,8 •. 

6[ Zu den Bmdungen insgesamt vgl. v. Mutms/Fncdrich (Fn. [ I), l 5 t H.; M :UJ[lZ , Ve-n:usungshomogcnll3t 
der Lander, in: Isensed Kirchhof (Hr!'t~.). HStR IV, Hcidclberg 1990, §9S; Rn. [-15· 

62 Die vcrblelbenden Handlungsr:tumc vL'rdcckt, den Landern substantidlc Verb ssunghoheit nur im Be· 
reich der Oq;lnisatonsg,ewah z.uz.usprechen und im ubri~l' n den Ltndcsverfassun &;c n nur subs[diare und 
komplemc.nLlre Bedeutung l.uzubilligen (st,") Isensce, Idee und Gestalt d tJ Fodtraltsmus im Grundge­
setz, in: !sell sc-e/Kirchhof (Hn g.), HSrR IV, § 98 Rn . 80). 

63 BeL nach An. J I GG bcachtltchc:n Ubefschncldungcn wird bt: 1 nchtiger BelrJ.chtung d_ie kollidlert:nde 
landesverfassungsrechtl iche Norm led iglich suspendiert, nicht derogiert; wie hier: von Olshauscll , L:tn ­
desverfassungsbeschwcrd<, und ßUl\d~srech(. Baden-ßl den 1980, l}J; .1.A. JutZL. Landesverfassungs­
recht und ßund~srccht, ßcrlin 1981.24 ff. ; Gr;lf VILZhum (Fn. 9), JO, Pi diffefl.:nzil'rc:nd: Mjrt., Bun· 
d ('~ r('c ht bricht Lan dc.srecht, Berlin 1989. 186ff., !Oj. 

6 .. S. etwa Scholz, Die Pflicht der Lander 7.ur Hundestreue, in: Ruugers/ OswJ ld (fn. I), [5 <I S H.>, der 
hlntt:r der brnndcnburgt::r Verfassung den (verbssungswidngen) Wunsch wJ.hm, C'1.ne- _ganz moderne 
Ant"i-ßund ('~verf3ssun b'" zu schreLben ; 5.3. die Kritik bei Vogelgesang (Fn. 20). [048 fLi .... on Mangoldt. 
Die Emfaltung st.1'H ~kirchenn:dnlicht:r Elemt:nlc im Vcrf:usungsrcchl der fu nf neuen ßundesl and er, In: 

Puza/Kustermann (Hrsg.), DIt~ Ki rchen und di e" dt:U1Sd u' Einheit, Stuttgan 1991,61 f. 
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Gliedstaatliches Verfassungsrecht kann im Spannungsfeld von bundesstaatlicher Ho­
mogenität und föderakr - kultureller, soz.ialer, ökonomischer und ökologischer -
Vielfalt die Rechtsordnung des Bundes ergänzen und befruchtcn.6 , Neben der Inte­

gration des Landesvolkes liegt eine eigenständige Funktion der Landesverfassungen 

darin, Defizite der Bundesverfassung, die sich im Laufe der Zei t ergeben haben, 

anzugehen, die Bundesverfass ung vom politischen Veränderungsdru ck zu entlasten 

sowie Vorbild und Anregung für ihre Weiterentwicklung und Auslegung zu sein. 
Dabei bietet selbst die text- oder inhaltsgleiche Übernahme der Grundrechte des 

Grundgesetzes als selbständige Landcsgrundrechte66 die Chance innovatori scher 

Ausl egungsanstöße durch ein Landesverfassungsgericht67 , wenn - wie in Branden­
burg68 und Sachsen'" - die Individualverfassu ngsbeschwerd e zum Schutz auch sol­

cher Grundrec hte eröffnet wird.7° 

Bei den Abweichungen vOm Grundrechrskatalog des Grundgesetzes sind systema­

tisch zu unterscheiden die textliche Übernahme durch verfassungsgerichtliche 

Rechtsprechung ausgeprägter Schutzdimensionen, echte Erweiterungen des Grund­
rechtsschutzes im Staat-Bürger-Verhältnis oder Modifikationen der Grundrechtsge­

währleistungen unter Neuabgrenzung der Schutzbereiche. Bei der textlichen Aus­

formung des Grundrechts auf Datenschu tz" treffen die Vergewisserungs- und 

Erweiterungsfunktion zusammen. Innovationen hin zu einer . Informationsverfas­

sung« ergeben sich hier teils durch die systematische Verknüpfung mit den Umwelt­
informationsrechten ." Die Einfügung bleibt aber im Rahmen der Verfassungsent­

wicklung auch in den alten Bundesländern.7J Die geänderte Stellung und funktion 

der Sicherheitsbehörden in einer rechrsstaatlichen Demokratie waren di e Hauptar­

gumente, mit denen verfassungspolitisch von konservativer Seite die Notwendigkeit 

einer Erweiterung des Grundrechtsschutz.es bestritten wurde - etwa die Versuche 
ei ner rechtsstaatljchen Hegung des Landesverfassungsschutz.es74, das Verbot der 

Mißhandlung festgehaltener Personen" oder die Einschränkung der optischen oder 
akustischen Ausspähung in oder aus Wohnungen.l6 Die durchgesetzren Erweiterun­

gen treffen ungeachtet ihrer realen und symboli sc hen Bedeutung aber nicht den Kern 

staatlicher Tätigkeit und verarbeiten vo r allem die Erfahrungen in der früheren DDR 

mit einer verselbständigten Staatsgewal t. 

Der Vorwurf bundesrech rsw idrigen und damit nichti gen Landesverfassungsrechts 

gilt vor allem den Mo di fikationen grundgesetzlicher Freiheitsverbürgungen in Re-

65 Zur Bedeutung gliedsl3.:ulichen Verbssu ngsrt'chu v~1. etwa Gr;lf Vltzhum (Fn. 9), 8 H.; Gr;\\ven , Die 
Bedcurung gliE'dstaatlichl'n Vcrfas;<;ung~r('c:ht$ in der Gegenwan, NJW 1987, lJ29ff.; Hu(t'n, Die Bew 

deutung bl iedsta.uJichen Verfassungs rechts in der Gegenw.1.n , BayVßI. 1987. 5[.}ff., Pestalnzza, Die 
Bedeunmg glicdsta:.nlichen Verfassungsrechts in der GegenW2rt, NVwZ [987,744 H.; Sachs, Oie Bcdeu­
tun~ gllt!dsta;ttLichcn Verf;usu nr,srechls in der Gegenwart. OVBl. '987. 857 ff .; Schneider. Verhssungs­
recht der LJnder - Relikt oder RC7.Cpl?, DOV 1987. 749f-f. 

66 Graf VilZhum (Fn. 9), J'; von Mangoldt {Fn. 64),6, f. 
67 Dazu [senset (Fn. 62), Rn. 80. 
68 ArT:. 6 Abs. 2, I I.} LV Brandenbu rg, 
69 An . 8, Abs. I Nr.4 LV Sachsen . 
70 In S.J.chscn-Anhalt konnte gegen den 'X/iderst2nd der CDU nach harter A.useinandcrst:ttung lediglich 

die wenig wi rksame Verbssungsbeschwerde unmirtclba r gegen Landesgcsctz.e ver:mken werden (Art . 75 
Nr. 6); An. 5' Nr. 5 E-LV Mcck lcnburg- Vorpommcrtl sicht eine Verhssungsbcschv.·t'rde nur '(I, ' c~en der 
Verletzung solcher Grundrechte vor, d ll' uber d2S Grundgesetz hinausreichen. 

7' Are. [t LV Branclc::nburg; Art . .} J LV S;lchscn; An. 6 LV S:l.chscn-J\nh:lh. 
72 Are . 34 IV Sachsen; Art. 6 Abs.2 LV Sachsen~Anhah . 

73 Vgl. die Einfugung eines Dat.enschutzgrundrechtcs in die Land(:sv (.· rl~ ss ungcn von Bcrlin (An. 21b), 
Nordrhein-WeSlLllen (Art. 4 Abs. 2) und des SnrbndC's (An. 2 Satl. 2 und ) ; l.ur ProblC'm.nik bc.'reits 
der ßericht der Slchverstäncl igcnkommissiön S[aal$l.i~lbcstimmungcn/Gcscugcbungs:t u ftrage (Sonn 
'98), Rn. 2191f.). 

74 A.n. [1 Abs. 3 LV ßrlnut'nburg. 
75 An. 9 Ab!;. 4 IV Sranocnburg. 
76 Arr_ 17 LV S.lChsc: n-Anhah. 
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aktion auf neue Probleme. Der Gestalwngsraum der Länder ist hier auf die konkre­

tisierende Nachzeichnung dcr geschriebenen und ungeschriebcnen Grundrechts­
schrankcn begrenzt; die grundrechtlich bewirkte Unitarisierung läßt auf Landes­

verfassungsebene kaum noch originären Gestaltungsraum lind Möglichkeiten, die 

föderale "Einheit durch Vielfalt. zu beweisen. Der pauschale AngriffJJ gegen die 
ausdrückliche Bindung der - im Grundgesetz vorbehaltlos gewährleisteten - For­

schungsfreiheit an die Menschenwürde lind den Schutz der naüirlichen Lebens­

grundlagen in Art. 3' Abs.2 LV Brandenburg78 ist dabei symptomatisch. Durch den 
Hinweis auf die grundgesctzlichen Vorgaben wird versucht, sich der inhaltlichen 
Diskussion um das Problem und die landesve rfassu ngsgesetzlichen Möglichkeiten 

seiner Bewältigung zu entziehen. Der differenz.ierte Wortlaut und der Umstand wer­

den vernachlässigt, daß das Bundesverfassungsgericht auch landesgesetzliche Be­

schränkungen de r Wissenschalts- und Forschungsfrciheit gebilligt hatJ9 
Einigkeit bestand z.wischen den Verfechtern unterschiedlicher Verfassungskonzep­
tionen darin, in die Verfassung lediglich wirksame, also keine (evident) bundes­

rechtswidrigen Regelungen aufzunehmen. Die Verfass ungsbestimmungen soll ten 

zudem redlich sein, also insbesondere keine desintegrierenden überzogenen Hoff­
nllngen und Erwartungen wecken. Auf einer abstrakten Ebene reichte der Verfas­

sungskonsens auch so weit, daß die Vcrfassung als Verfassungsgesetz nonnativ ver­
bindlich zu sein und frei von Verfassungslyrik zu sein habe, Regelungsinhalte und 

Regelungsdichte also auf das erfordcrliche Maß zu beschränken seien und die Ver­

fassungen primär nicht »Volkskatechi sm us oder Erbauungsfibel, .,. Partei pro­
gramm oder Kampfproklamation «io sein könnten. Dissens gab es schon bei der 

Ausdeutung dieser Anforderungen. Die Positionen der SPD, des Bündnis 90/Grünc 
und der PDS waren - bei allen Unterschieden im einzelnen - von einem materialen 
Verfassungs verständnis geprägt. Sie waren - idealtypisch - darauf gerichtet, die er­

öffneten Gestaltungsräume so weit wie möglicb auszuschöpfen - Lm Interesse föde­
raler Vielfalt, um der Anschaulichkeit der Verfassun g willen, aber auch zur Kenn­

zeichnung neuer Probleme und um ldentifi:z.ierungspunkte für die Bürgerinnen und 
Bürger des Landes zu schaffen. Materiale Verfassungselemente - vor allem Konkre­
tisieru ngen des Sozialstaatsgebots durch (sozia le) Staatsziele - wurden als nOtwen­
dige Ergänzung zu den klassischen bürgerlichen freihe itsrechten zur Schaffung und 
Erhaltung der Chancen zu r Grundrecbtsrealisierung versta nden , für die Bund und 

Länder gleichermaßen verantwortlich seien. Die Trennung indi vidueller Abwehr­
rechte und kollektiver Sozialrech te wurde als biscorisch überholt und korrekturbe­

dürftig bewertet. Eine Regelung in der Landesverfass ung war aus dieser Sicht nicht 
auf jene Bereiche beschränkt, die ausschließlich oder ,iberwiegend in die Regelungs­
kompetenz des Landes fielen . Mit dem Kriterium der realpolitischen (teils auch nur 
symbolischen) Bedeutung des Themas wurde an die Aufgabe der Landesverfassung 

angeknüpft, auf die existentiellen Probleme und Herausforderungen der Zeit zu 
antworten und sie durch Staatsziele einer auf dynamische Entfaltung angelegten 

Regelung zuzuführen. Die Zuständigkeiten des Landes zur Problem bearbeitung und 

77 Vogelgc.s ang (fn. 20), 1049: .. DJeser Gesct7..cs\'orbehah steht im Widerspruch zu An . 5 Abs . 3 GG .... 
78 An. J lAbs. 2 LV Brandcnhurg hat. folgenden Wortlaut: _Forschungen unterliegen gesetz li chen Be­

schr:inkungcll, wenn sie gccign('( sind, die Menscncnwurde zu verletzen oder die nalUrlic:hen Lebens­
grundlagen zu ?erStoren .. ; schwicher An. 10 Abs. 3 S ~tt"l. 1 LV Sachscn-AnI1311: »Die Freiheit der Lehre 
entbindet nicht von der Treue zur Vcrfar;sung, die rrcihett der Forschung nich, von der Adn ung der 
Menschenwurde und der Wahrung der naturl ichen Lebensgrundlagen ... 

79 Etwa die durch das HessUIlIG st:lluierten Inform.1t.ion.s- und Fol~t'nberi.lcksich(igungspfiLch[en: 

BVcrfGE 47. )27 rr. 
80 Vgl. Menen, Vcrfassungsp:ltriot ismus und Vcrf3ssungsscbwoirmerei, Vcr.."Arch Bd. 83 (1991.), 28J 

(1.90 ) . 
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-bewältigung bestimmten ledigLich Regelungsform und -inhalt. Gegenüber dieser 
Konzeption verfängt der Verweis auf die Möglichkeit einfachgesetzlicher Regelung 
eines Problems schon deswegen nicht, weil es gerade um - als Verfassungsminimum 

für notwendig erachtete - inhaltliche Bindung künftiger Politik ging. Hierin liegt 
schon wegen der auch politikermöglichenden und -sichernden Funktion materialer 
Verfassungsbindungen S' keine Politikfeindlichkcit oder ein Verfassungsaktionismus, 
bei dem »an die Stelle einer pseudo-wissenschaftlichen Heilslehre die Verfassung als 
Glückhalluzination tritt"B' Die Orientierungsfunktion moderner Verfassungen ge­
rade für die Aufbau- und Umbruchsituation der neuen Länder ist ausdrücklich 
gewollt. Die Gestaltungsmöglichkeiten auf Landesebene werden - durch verfas­
sungsgesetzliche Thematisierung - offen reklamiert und damit auch ein Wechsel auf 
die Zukunft, nämlich eine Rückverlagerung von Kompetenzen auf die Länder, ge­
zogen. 
Wesentlich engere Grenzen ergeben sich aus dem überwiegend in Kreisen der CDU 
(und der von ihr gestellten Landesregierungen und ihrer westlichen Berater) vertre­

tenen Verfassungsverständnis, das auf Regelungszurückhaltung und Deregulierung 
angelegt ist. 8) Es sieht die erforderlichen materialen Verfassungsbindungen weitest­

gehend durch das Grundgesetz verwirklicht. Für die Landesverfassungsebene be­
steht hiernach weder kompetenzrechtlich Raum noch vom objektiven Problemdruck 
her Bedarf an Ergänzungen auf Verfassungsebene. Die Landesverfassungen haben 
hiernach die Landesstaatsgewalt zu organisieren; deren materiale Handlungsvorga­
ben und -grenzen seien im Grundgesetz ausreichend abgesteckt. Aufnahme in die 
Landesverfassungen verdienen hier allenfalls materiale Bindungen hinsichtlich sol­
cher Themenbereiche, die vorrangig in die Regelungszuständigkeit des Landes fallen, 
bei denen auf Landesebene erhebliche reale Handlungs- und Gestaltungsspielräume 
eröffnet sind und bei denen die zu lösenden Probleme gerade und nur durch verfas­
sungsgesetzliche Normierung wirksam angegangen werden können. Verfassungsex­

perimente und -innovationen werden wegen der Schwierigkeiten des Aufbaues von 

Verwaltung und Wirtschaft als kontraproduktiv abgelehnt. Dies wird durch den 
Hinweis auf die nur geringe wirklichkeitsgestaltende Kraft von Recht im allgemei­
nen und materialem Landesverfassungsrecht im besonderen empirisch unterstützt. 
Diese Verfassungskonzeption - auf den ersten Blick modernen Prozeduralisierungs­
konzepten näher und insoweit politikoffener - unterschlägt aber systematisch die 

sozialen und ökologischenB< Defizite, die eine ausschließlich an den individuellen 
Freiheitsrechten Einzelner orientierte Verfassungskonzeption bewirkt. Politisch 

dient sie der Erhaltung des status-quo der politischen und ökonomischen Machrver­
teilung. 

Den theoretischen Grundlagen und wechselseitigen Schwächen beider Konzeptio­
nen kann hier nicht weiter nachgegangen werdenS, Ernst zu nehmen ist zumindest 

der Hinweis der Deregulierungsposition auf die begrenzte Reichweite von Landes­

verfassungsrecht. Die materiale Verfassungsposition schwächt sich auf Dauer, wenn 
sie die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse außer Acht läßt und (umsetzungsbedürf­
tige) verfassungsgesetzliche Regelungen anstrebt, hinter denen keine realpolitischen 

81 Dazu Preuß, Die Chance der Verfassunggebung, APuZ ß 49/9] , 12 Cl 5'; Paech, Staatsz.iele und Grund­
rechte in der Anhorung, DuR 1992,265 <27 p . 

82 So Merten (Fn. 80 ), 295. 
8} Hinter dies('r Position sh:ht letzdi,;h kein prozedu['20Jes Vrrfassungsvcr:-tandnis, weil der Regelungsver­

zieht auf m:Hcrialer Ebene nicht durch ausdIfferenzierte proZt'duralcn Regelungen mit dem Ziel besserer 
Politikbeteiligungs- und Gt~rahungsmoglichkei[cn verbunden wird. 

84 Dazu Sterze!. Ökologie, Rechr lind Verfassung, KJ 1992. '9 ff. 
8j Vgl. Gusy/Hueck/Kug4..'lmann, Verfassung und Verfassung.swirklichkeir in Deutschland. in: Kreuder 

(I-Irsg.), Der orieTl~it:rungsl()se Le"i:H h;tll, 5chiiren 1992, 25 r(. 
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Kräfte stehen." Die Gefahr des Bedeutungsverlustes auch der neuen Landesverfas­
sungen wiegt dabei schwerer als die vielfach beschworene Möglichkeit einer Juridi­
fizierung von Politik. Für eine Verfassung mit normativem Anspruch wächst mit der 
Zahl der materialen Verfassungs bindungen das Problem, die wechselseitigen Span­

nungsverhältnisse und Interdependenzen zu erfassen und für den Kollisionsfall sinn­
volle Optimierungs- oder Präferenz.regeln anzugeben.!' Die Prioritätensetzung ist 

allerdings vorrangig Aufgabe der PolitikSS und kann der Verfassung selbst nicht 
abverlangt werden. Die Orientierungsfunktion der Staatsziele sinkt aber, wenn die 
Auswahlmöglichkeiten zu breit gestreut sind. Auch auS Sicht der materialen Verfas­
sungsposition ist daher die von der Gegenseite eingeforderte Konzentration auf die 

»wesentlichen« Regelungen Wirksamkeitsvoraussetzung. 

].2. (SozUzle) Staatszielbestimmlmgen und Einrichtungsgarantien 

Der Kompromißcharakter der Verfassungen zeigt sich am deutlichsten bei den (so­
zialen) Staatszielen und Einrichtungsgarantien, bei denen sich die Positionen im 
Zuge der Debatten - von unterschiedlichen Ausgangspunkten - einander angenähert 

haben. Die grundlegenden verfassungskonzeptionellen Diskrepanzen wurden durch 
die unterschiedlichen Grundsatzpositionen vertieft, die auch auf Bundesebene die 

Diskussion um die Aufnahme von Staatszielen8
" insbesondere einer Ausdifferenzie­

rung des Soziaistaatsprinzips9
0 und eines Staatszieles »Schutz der natürlichen Le­

bensgrundlagen «" prägen. Ein Stück weit handelte es sich damit um einen aus dem 
Westen »importierten« Grundsatzstreit, der allerdings auf besondere Problemlagen 

und Befindlichkeiten stieß. 
In Brandenburg enthielten bereits die ersten Entwürfe umfangreiche Staatszielbe­

stimmungen", die erst nach knapp ('I,jähriger Ausschußberatung in der Schluß­
phase mit dem Übergang zur Konfrontationsstrategie grundsätzlich in Frage gestellt 
wurden. Der von den Regierungsfraktionen in Sachsen-Anhalt vorgelegte Entwurf" 
beschränkte sich dagegen auf das Sozialstaatsprinzip, Regelungen zum Schul- und 
Bildungsbereich und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Gegen die im 
Zuge der Beratungen im Verfassungsausschuß aufgenommenen ausdifferenzierten 
sozialen Staatsziele und Einrichtungsgarantien machte die Landesregierung bis zu­
letzt ohne Erfolg gmndsätzliche Bedenken geltend." In Sachsen war die Entschei­
dung dafür durch die »Anerkennung« sozialer »Rechte«" bereits in Art. 7 des stark 

86 Vgl. Seifen, Verfahrcnsregt:ln rur Streitkultur, KJ 1992, 362 , )6,p . 
87 Dazu Merlen ([-n . 80)/ :2.94 . 
88 Insoweit kollidiert die aus der Normacivitat der Vcrbssung abgelcitetc konscrv:l[ive Kmik an Unz,UrCl­

ebender vcrfassungsgtsc,~ licher Priorit~ücnsct:.:-.ung mit dem Vorwurf, Staatsz iele engten Politik demo­
krauewidrig ein . 

89 Vgl. d32.U den Beficht der Sachverstimdigenkommission "Staat.~zjelbestjmmungen/Geseu,gebungsau(­
träge ... . Bonn 198} . 

90 Bieback. Soz.ialstaatsprin7.ip und Grundrechte, EuGRZ 1985. 657 .66} H .• ; Bockcnförde/Jekc­
wit'z/Ramm (HfSg.), So .... iale Grundrel.:htc. Heidelbcrg 1981 (darin Insb.: Bocken{ortlc. Die soz, I;'Ilcn 
Grundrechte im Ved.\ssungsgdugc, 7 H.); l.w.:kc, SOZillt:: Grundrechte al s Staatnielbestimmungtn und 
Gesct7.gchungsaufträge, AoR 107 «(982), iS H.; MuHer, Soziale Grundrechte in der Verfassung?, 2. 
Aun., BasellFrankfun 1981; Thamm. Probleme der verfJssungsgeset'z!Jchen Positivierung soz.ialer 
Grundrechte, Biddeld 1989; Wahl , Grundrechte und SI.J.Hsz,ielbestimmungen im Bundesst:t:.u. AaR 112 
(1987), ,6 fr. 

9) Vgl. d::J l.u Sterze! (I'=n. 84), 22 H.; Heinz, Die gepbnte Sta:ltsziclbcstimmung Umwdtsehutz - Ein Weg 1-.U 

ei.nem be.sseren Grundgesetz?, Z(U 1981) , I H.; die Entwicklung bis 1989 :trbeitet umfassend auf: Bock, 
Umweltschutz lßl Spiegel von Verfassungsrecht und Vcrfassungspolilik, Berlm 1990. 

9' Vgl. JoR n.F. Bd. J9 (1990), )87ff.; ßd. 40 (199112), )66 rr., p8 rl. 
93 Lf-Dru(ks. Ihn (Entwurf vom 27.02. 1991). 
94 Erste Stellungnahme der Landl'~n!)-.:I~rlln~ ~SI .lIId ; 24 . 09. 1991), $. 8. 
95 An. 7 Gohmcher Entwurf. 
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45° an die Landesverfassung von Baden-Württemberg angelehnten, Ende '990 in über­
arbeiteter Fassung vorgelegten sog. Gohrischen Entwurfs" enthalten. Die Grund­
struktur haben weder die Versuche der Opposition, den Staatszielkatalog zu erwei­
tern, noch die im Anhörungsverfahren geäußerten grundsätzlichen Bedenken gegen 
die Aufnahme von Staatszielen oder sozialen Grundrechten verändert; der Schutz 
menschenwürdigen Daseins wurde als Staatsziel in textlich gestraffter und reduzier­
ter Fassung übernommen. Alle bislang verabschiedeten Landesverfassungen97 ent­
halten mithin neben den Grundrechten und klassischen Einrichtungsgarantien mehr 
oder minder umfangreiche Kataloge von (sozialen) Staatszielbestimmungen (Arbeit, 
Wohnen, Soziale Sicherheit, Bildung, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen) so­
wie Schutz- und Förderpflichten (Gleichstellung der Geschlechter, Minderheiten, 
ältere Menschen/Menschen mit Behinderung). Unterschiede ergeben sich in Rege­
lungsinhalt und -dichte und in der Regelungssystematik. Brandenburg widmet den 
Grundrechten und Staatszielen in.sgesamt jO Artikel", Sachsen 46 Artikel" und 
Sachsen-An halt 37 Artikel '00. 

Eine wichtige Rolle spielte bei den Verfassungsberatungen die Frage, wie die ver­

schiedenen Normtypen und damit die differenzierten Geltungsweisen der Regelun­
gen deutlich zu machen seien. Bei Einrichrungsgarantien, Gesetzgebungsaufträgen 
und Staats ziel- oder Strukturbestimmungen bestand vor a.llem die CDU darauf, den 
beschränkten normativen Gehalt herauszustellen, um die Annahme sozialer Grund­
rechte im Sinne verfassungsunminelbarer Leistungsanspriiche auszuschließen. ,0., Die 
brandenburgische Verfassung versucht, die erforderlichen KlarSteilungen im Rah­
men einer themenbezogenen Gliederung allein durch den Wortlaut der einzelnen 

Regelungen zu bewirken. So enthält etwa Art. 34 Abs. 1 LV Brandenburg in Satz I 

den abwehrrcchtlichen Schutz der Kunst, in Satz 2 die als Staatsziel zu deutende 
Feststellung, daß die Kunst der öffentlichen Förderung bedürfe. Diese Struktur er­
höht die Verständlichkeit der Verfassung, schafft aber neue Auslegungsprobleme. w, 

Sachsen-Anhalt unternimmt, durch die systematische Zuordnung der Grundrechte, 

Staatsziele und Einrichtungsgarantien zu je gesonderten Abschnitten im 2. Hauptteil 
(Bürger und Staat) der Verfassung die verschiedenen Normtypen klar zu trennen. ,0.\ 

Art. 3 LV Sachsen-Anhalt ergänzt zudem die Art. , Abs.3 GG entlehnte Grund­
rechtsbindung der öffentlichen Gewalt um Bestimmungen zur Reichweite der Bin­
dung vOn Einrichtungsgarantien und Staatszielen. 
Sachsen schließlich geht einen Mittelweg. Der I. Abschnitt (Die Grundlagen des 

96 JoR n.F. Bd. 39 (1990), 4'5 (f. 
97 In MeckJenburl:-Vorpommern ist entgegen dem von der Regierung wnachsl bevorzugten reinen Orga­

nisationsstatut (Entwurf des Juscizmi_nisters, Kummlssiondrucks. 16 VOnl 0 5.06. 1991) inzwischen in 
der VerfassungskommissIon eine Vor~lHschl'idung 'lugunS[en einer Vollverfa$sung mit Staatszielen ge­
fallen (Kommissloncnlwurf ,Stand 3°,°4.1992>, LT-Drucks. r12ooo); Streit besteht noch Liber Art und 
UmLltlg der St;'l:mzlelnormierung; vgl. ;luch Holscheidt (Fn, 15), 1066ff.; Mcyer LKV 1991, ))6f. 

98 2., Haupteeil: Grundrechte und Seaatsziele (Art. S bis 54)· 
99 Art. 5 bis 38, 101 bis 112, 116 und 117. 

100 2. HaupHcil: Burgcr und Staat (Art. 4 bis 40) . 
101 Zu den umerschicdli..:hcn Btdeulung5ge-h alren . die der Begriff der .. sozialen Grundrechte« birgt, 50 . 

Alexy, Theorie dt:r Grundrechtt:, Frankfurt 1.986, 454 H. 
102 So kann {' tw:! da~ Re c: ht ... auf Sthutl. ~('in (' r Un\"t'rschnheit VOr VcrlclZungen und un"l.umutbaren Ge­

fahrdungen, dIe aus Veranderungen der natürlichen Lebensgrundlagen Clltstcht'n", das Art. 39 Abs. 2 LV 
Br:lndenburg im Anschluß an die Verpflichtung des Llndcs und J.llcr Menschen auf den Schutz natur­
lieher Lebensgrundlagen jedem gewjhn, als verfassungsunmittelbarer Leistllngsansprueh (auf Schutz) 
und Abwehranspruch (gegen staatliche Maßnahmen, die entsprechende Eingri.ffe bewirken) gedcutet 
werden oder als Gcsc:t ~gtbunS$3u ftrag. die zur Reahsicrung des Schmzcs erforderlichen Eingriffser­
machtigungen zu schaffe ll und Schut.zlTlcch.lni5mcn bereitzustellen. 

10J Vgl. Starck (Fn. I S), 24; in d~n Bcraulngcn ward;1bci unbestritten, daß die sY~lemalls (;h e Trennung, nicht 
typen rein durchzufuhren in, sich ... Grundrecht5sp lincr.:o: auch bei den E.mrichtungsgarantj(·n und Sraats­
zIelen finden. 
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Staates) greift mit dem Schutz nationaler und ethnischer Minderheiten, der beson­
deren Fürsorge für die Sorben, den Regelungen zum Schutz eines menschenwürdi­

gen Daseins, dem Gleichstellungsauftrag, dem Schutz der Kinder und Jugendlichen, 
der Regelungen zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Förderung 

von Kultur und Wissenschaft sowie der Selbstverpflichtung auf grenzüberschrei­
tende Zusammenarbeit eine Reihe von Staatszielen heraus. Der nachfolgende Ab­

schnitt trägt die Überschrift "Die Grundrechte«, enthält in der Sache auch Ein­
richtungsgarantien , Staatszicle und Gesetzgebungsaufträge. '0, Im 9. Abschnitt 

(Bildungswesen) schließlich werden verschiedene Normtypen thematisch zusam­

mengefaßt. Die systematische Stellung allein erlaubt also keine sichere Zuordnung 
über die gewollte Bindungswirkung. 

Die Bedenken, die aus dem Bundesrechtsvorbehalt und den geringen Gestaltungs­
möglichkeiten der Länder gegen Aufnahme sozialer Staatsziele überhaupt folgen, 
haben unterschiedlichen Eingang in die Verfassungstexte gefunden. Brandenburg 

versucht, die Beachtung der Leistungs- und Kompetenzgrenzen der Verfassung 
durch die Gestaltung des Verfassungstextes selbst sicherzustellen. Bei den wichtig­
sten sozialen Staats zielen (Soziale Sicherung, Wohnung und Arbeit) wird die Ver­

pflichtung des Landes darauf beschränkt, "im Rahmen seiner Kräfte « für die Ver­
wirklichung des jeweiligen Rechts zu sorgen; fehlende Regelungszuständigkeiten 
des Landes sind durch »Hinwirkensklauseln« gekennzeichnet.'"' Im übrigen werden 
aber Überschneidungen mit dem Grundgesetz oder einfachem Bundesreeht'06 und 

die Kompetenzgrenzen des Landes auch dort nicht offengelegr, wo dem Land ein 
nur geringer Gestaltungsraum zukommt. Folge sind Verf.ssungsregdungen, deren 
normativer Gehalt sich - wie etwa bei den »Anerkennensklauseln«,ol - nicht unmit­

telbar erschließt. Die Landesverfassung Brandenburgs ist in diesem Sinne eine 
»selbstbewußte« Landesverfassung, die die gegebenen Gestalrungsräume bis an die 
Grenzen aus7.uschöpfen und durch inhaltliche Festlcgung auch Anstöße für die Ver­

fassungsentwicklung im Bund zu geben versucht. Art. '3 LV Sachsen und Art. 3 
Abs. 3 LV Sachsen-Anhalt stellen dagegen für alle Staatszicle heraus , daß die Bindung 
des Landes darauf beschränkt ist, »sie n.cb Kräften anzustreben und sein Handeln 
danach auszurichten«. Diese salvawtische Generalklausel wird - vor allem in Sach­
sen - durch zurüekhaltendere Formulierungen der einzelnen Staatszicle selbst er­

gänzt. 
Exemplarisch für die konzeptionellen Unterschiede der Verfassungen, die deutlich 

die unterschiedlichen Mehrheitsverhältnisse widerspiegeln, ist die Ausgestaltung des 
auf Arbeit bezogenen Staatszieles. AIt. 7 Abs. , LV Sachsen erfaßt die Arbeit als 
Unterfall des .. Rechts eines jeden Menschen auf ein menschenwürdiges Dasein«, das 

als Staats ziel »anerkannt« wird. Weitere Ausformungen und Handlungsaufträge feh­
len. Art. 39 LV Sachsen-Anhalt widmet der Arbeit schon einen eigenen Artikel und 
stellt in seinem Abs. r klar, daß es "dauernde Aufgabe des Landes und der Kommu­
nen« ist, allen die Möglichkeit zu geben, ihren Lebensunterhalt durch eine frei ge-

104 Etwa den Art. 6 Ab ... . 1 GG entlehnten Schucl. von Ehe und h.milie und den besonderen Muuer.schucl. 
(Art- 21 LV S.h: h ~cn) oder die Bestandsg.trantle fur den oHendich-rcchdichen RU.nd(ul1k (ArT. 20 AboS. 2 
LV Sachsen). 

lOS 2.B. Art. 39 Ab.s. 5: MOas Lafid wirkt darauf hin , daß ~ur dem Landcsgebit"l keane atomaren, biologl­
sc.hen oder chemi.schcn \'(InHcn entwickelt. hergestellt oder gebgcn wcrden-c. 

106 Wcnn etwa ArT. 50 LV Brandenburg da.s Recht der Bcschaftigu:n und ihrer Gewerkschaften zur Mit­
b~slimmung ,. nach Maßgabe der Gesetze .. cin~umt.. laßt dies den Vorrltng des Bundesrechts unbcruhn, 
verdeckt aber. daß die betriebliche und die Untcrnc.hml'Jlsrnitbeslimmung ubcrwlcgcnd ::.hschlicßend 
bundesrechtlich geregelt Sind und sdbsl fur d~.s Person<tlvertretungsrctht der Landcs- und KommunaJ­
bed.icnstetcn f".lhmenrednJichc Vorgaben bestehen. 

107 Z. B. An. 41 Abs. 2 LV Br:wdenburg: .. Die Schutzbedurftigkeit anderer, Juf Dauer angclcgtl'r Lcbens­
gemei.n.s<:haften wird ",nerkannt" . 

45/ 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1992-4-437 - Generiert durch IP 216.73.216.83, am 09.03.2026, 03:59:55. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1992-4-437


452 wählte Arbeit zu verdienen. Das Land hat dann nach Abs. 2 aber " im Rahmen sei.ner 
Zuständigkeit darauf hinzuwirkenu, daß Arbeitsplätze geschaffen werden. In die 
Arbeitsplatzschaffungspflicht des Landes wird 2.Usätzlich ein qualitatives Moment 
eingeführt: Die Arbeit soll sinnvoll und dauerhaft sowie darauf gerichtet sein, daß 
»Belastungen für die natürlichen Lebensgrundlagen vermieden oder vermindert, hu­
manere Arbeitsbedingungen geschaffen und die Selbstentfaltung des Menschen ge­

fördert werden .• 
Art. 48 LV Brandenburg schließlich enthält ein ausdifferenziertes, abgestuftes Kon­
zept. Wesentliche Gedanken des Art. 27 Verfassungsentwurf Runder Tisch werden­
ähnlich der vom DGB in seinen »Bausteinen zur Entwicklung des Grundgesetzes zu 
einer gesamtdeutschen Verfassung«,08 gefundenen Formulierung - fortgeführt. 
Abs. I verpflichtet das Land " im Rahmen seiner Kräfte. auf eine Politik der Vollbe­
schäftigung und Arbeitsförderung mit dem Ziel der Verwirklichung des "RechtS auf 
Arbeit. h.inzuweisen. Dieses Staatsziel ergänzt Abs. 2 durch die Garantie unentgelt­
licher Berufsberatung und Arbeitsvermittlung und - vor allem - einen »Anspruch 
auf Umschulung, berufliche Weiterbildung und Unterhalt« in den Fällen, in denen 
eine angemessene Arbeitsgelegenheit nicht nachgewiesen werden kann. Dem klassi­
schen Argument, ein "Recht auf Arbeit« scheitere schon an der Verfügbarkeit des 
Staates über die Arbeitsplätze, wird so die Pflicht zu öffentlichen Ersatzrnaßnahmen 
entgegengesetzt. Abs. 3 schafft dann den Anspruch auf menschenwürdige Arbeits­
bedingungen für alle und auf gleiche Vergütung von Männern und Frauen bei 
»gleichwertiger. Arbeit. Die Problematik einer textlichen KlarsteIlung des Vorrangs 
des Bundesrechts offenbart der abschließende Abs. 4, der für besonders schutzwür­

dige Arbeitnehmergruppen bestimmt, daß ihnen besonderer Kündigungsschutz "ge­
bührt«. Lediglich verfassungsrechtlich Vorgebildeten wird sich erschließen, daß mit 
dieser Formulierung das Land nicht selbst die Gewährleistung für diesen besonderen 

Kündigungsschutz übernimmt. 
Bei der Frage der Einfügung eines .5taatszieles Umweltschutz« waren die Konflikt­
linien weniger starr als hei den Diskussionen lm Bund. Im Anschluß an die Verfas­
sungsentwicklung in den alten Ländern 'C? enthalten die verabschiedeten Verfassun­
gen durchweg eine - unterschiedlich ausgeprägte - ökologische Dimension, die sich 
von der Fixierung auf den Gesetzesvorbehalt, der die Diskussion auf Bundesebene 

prägt, löst. Die Verpflichtung auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
findet sich bereits in den Staatsgrundlagen. "0 Die umweltbezogenen Staatszielbe­
stimmungen sind textlich ausdifferenzierter, verstärken die in den alten Ländern und 
bei der Diskussion im Bund'" vorherrschende rein materiell-rechtliche Umorientie­

rung um gewisse verfahrensrechtliche Elemente'" und betonen die VerantwortLch­
keit der Einzelnen durch - verfassungstheoretisch ambivalente'" - Grundpflich-

lOS DGB .ßuncles\lors[;md. (Hrsg.), Verf;lssungsdebane in Deutschland, Dusseldorf April 1992., [0. 

109 In den alten Lanclern haben bi.slang die Lancier Badcn~Wurttemberg (An. 86 ; 1976), Bayern (An. 3 Satz 
1., 141; 1984), Bremen (Art . 113, 1.6 N r. S. 65; 1986), Nordrhcin-Westf:rlen (An. 29a; 1985), Rhemland~ 
Pf:dz. (Art. lJa; 198 s) und S:r:rrland (A rt . 59:rj 1985) den .Schutz der naturlichen Lebensgrundlagen", als 
Sraatsz.iel in ihre Verfassun~en aufgenommen; das kompetenuechdrche Problem, daß das Ulllwehrcchl 
maßgeblich vom Bund gestahet wird, hat dort weder dIe Diskussion gep nigt noch die Aufnahme ge­
hindert. 

110 An. 2 Abs. 1 LV Br.lndenburg; Art. J Abs. 2 LV Sachsen; Art. 2 Ab.s. I LV Sachsen-Anhalt. 
111 Der Mchrhcilsvorsc..:hbg der Kommission Verfassungsreform des Bundesract$ (.Fn. I ' . R7. . I }2) lautet: 

. Die nalurlichcn Grundlagen des Leben$ stehen unter dem be.sonderen Schutz. des Staates_ , 
II ! Dies greIft Elemcme des Verfassungscnrwurfs des KuratOriums für einen demokratisch verfaßten Bund 

deutscher Lander «(Fn. Sl', 39 H.) auf. 
113 Vgl. Ludlterhand, Grundpflichten als Vcrb.$sungsproblem m Deuischbnd . Berlin 1988; Volkmar GOt2 

und Hasso Hofmann, Grundpflic..:htel1 als verfassungsrcchTltche D,mension, in: VVDStRL <41 (1983), 
7 ff.,4 2ff. 
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ten"'. Umstritten waren neben der Ausrichtung der ökologischen Neuorientierung 
(ökozenrrische V5. anthropozentrische Perspektive) vor allem die ökologischen Ver­
fahrensrechte. Bei den Umweltinfomlationsrechten, die letZtlich nur mit Vorbehal­
ten eingefügt wurden"', steht die Regelungsvorsicht im seltsamen Kontrast zu der 
Tatsache, daß mit dem Erlaß der Umweltinformationsrichtlinie der EG ,,6 klar ist, 

daß bei der - an sich bis Ende '992 erforderlichen - Umsetzung der Richtlinie teils 
weitergehende Umweltinformationsrechte zu schaffen sein werden . "7 Eine Erweite­
rung der AuskunJtsrechte auf weiterreichende Erhebungs- und Dokumentations­
pflichten, die Einsichtsrechte erst wirksam werden lassen, wurde in Unionskreisen 
nicht mitgetragen und ist nur in Art. 39 Abs.7 Satz I LV Brandenburg zu fin­
den. 

Die Zurückhaltung gegenüber verfassungsgesetzlichen Verfahrensgarantien zur Stüt­
zung des Umweltgedankens zeigt sich auch an den Kontroversen um die Veranke­
rung der umweltrechtlichen Verbandsklage. In Brandenburg war der Art. 39 Abs. 8 
LV relativ umstritten. In Sachsen konnten die Oppositionsparteien erst in einer 
»Kompromißrunde" nach der Öffentlichkeitsbeteiligung eine Beteiligung anerkann­
ter Naturschutzverbände an Verwalrungsverfahren »nach Maßgabe der Geset?c" 
und einen Gesetzgebungsaufrrag mit dem Ziel durchset'zen, ihnen »die Klagebefug­
nis in Umweltbelangen einzuräumen «. In Sachsen-Anhalt hielten Regierung und 
Regierungskoalition bis zuletzt an ihrer strikten Ablehnung der verfassungsgesetz­
lichen Verankerung der Verbandsklage fest: Die verfassungsgesetzliche Garantie - 50 

die Argumente - der bislang nur in Randbereichen einfachgesetzlich erprobten Ver­
bandsklage sprenge das klassisch e Rechtsschutzsystem, könne den Aufbau des Lan­
des durch überzogenen Rechtsschutz hemmen und sei wegen der Möglichkeit ein­

fachgesetzlicher Erprobung nicht erforderlich. 
Insgesamt bleibt das Innovationsporential der zur Wirksamkeit materiell rechtlichen 
Schutzes notwendigen"S verfahrensrechtlichen Ergänzungen des Staatszieles Um­
weltschutz gering . Zusätzliche Vorkehrungen, wie sie für das Grundgesetz mit einem 
ständigen Ausschuß zur Technikfolgenabschätzung, ein VetOrecht des Bundesum­
weltministers und die Einführung eines Ökologischen Rates angeregt worden 
sind"', wurden nicht aufgegriffen oder - wie der Gedanke des Gohrischen Ent­
wurfs"·, u. a. für die Sachgebiete Wirtschaft und Ökologie unabhängige Sachver­
ständigenräte einzurichten - im Lau fe der Beratungen fallengelassen. 

I 14 An. 3<) Abs. I LV Brandenburg; Art. 10 Ab!). I San 1 LV Sachscn; An. J5 Abs.2 LV ~.d'$I,:n· 
Anhalt . 

115 Art. 39 Abs . ., LV Brandenbur,,;: Art. H LV Sachsen; Art. 6 Abs . 2 LV S:U:"hst:ll-Anhalt; Auskunftsan­
spruche werden in der Regel außer bei Cntg('gcns tthtndtm Bundl's rl'cht au:;gtschlo5sen, WCllil n ·chtli .. h 
gesch ut~te Intcrd:scn Driner oder da!i AlIgcllleinwohl entglogcnslchcn; Sachsen und Sachsen-Anhalt 
beschranken die Auskunf( weite rhin auf . den Lebensraum. der ßelro((enen. 

116 Richtlinie des Rares uber den freien Zugang :Zu Informationen uber du! Umwelt (vom °7.06. 199.0. 
ABlEG Nr.L 158 v. 23.06.199°, 16 ~ NVwZ 1990. 844f.): vgl. dazu Kremer, Umwel tschutz dun:h 
lnformationsrichdinic: Zur Umweh1Informationsrichtlinic des Rates der Europäischen Gl'ml'in~(haJ­
ren, NVwZ 1990, 84}: Schroder, Auskunft und Zugang in bezug auf Umweltdlun als Rl·c1lt:oproblem, 
NVwZ '99° . 9°5: von SchwanenHugel. Das ÖHentlichkcit.sprinzlp d!?:'i EG -Umwdtrechls, DVßI. '991, 
9) /f. 

11 7 Zum Problem der In(ormatlon~lugl.ngs((:chtC' (ur Burgerinnen und Burger Insgesamt vgl. die Antwore 
der Bundt'sregie rung vom °9. 10. 1991 auf l'lnc Große Anfrage der SPD, BT-Drucks. l'1.h27J. 

118 Vgl. Seifere, Plädoyer (ur ~:ine Vt'rLlsslmgsdebaue, KJ '99J , }62 <J66, }68). 
119 Vgl. KuratOrium (r·n. p). 41 f. 
1'1.0 Are.65 Verfassung des Freistaates Sachsen (Gohrischcr f.nrwurr .Stand: 23.10. 1990'), JoR N .F. 40 

('99, /9'), 4'5 '4))>· 
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454 4. Direkte Demokratie und Parlamentsrecht 

Maßstab für die Modemität einer Landesverfassung ist nidll allein oder vorrangig 
der Umfang materialer Verfassungsverbürgungen. Es kommt entscheidend darauf 
an, wie der politiscne Prozeß strukturiert wird, welche Verfahren und Foren politi­
scher Auseinandersetzung und Entscneidungsfindung geschaffen werden. Dabei 
sind die formen lind Foren unmittelbarer Demokratie ebenso in den Blick zu neh­
men wie die Ausgestaltung des PariamentSrecnts. 

4.1. Direkte Demokratie 

Alle neuen Landesverfassungen enthalten bislang Möglichkeiten direkter Demokra­

tie, vor all.em in Form der Volksgesetzgebung. Die in den westlichen Ländern - mit 
Ausnanme wohl Bayerns- vorherrschende Skepsis gegenüber direktdemokratischeo 
Elementen im Rahmen der repräsentativen Demokratie konnte sich dem Grunde 
nach gegenüber den positiven Erfahrungen mit derartigen EinwirkungsmögJichkei­

ten im Zuge der" Wende« nicht durchsetzen. So enthielten die Entwürfe der ersten 
Phase - erstellt von verschiedenen Initiativgruppen, regionalen Runden Tischen oder 
Privatpersonen - durchweg vielfältige direktdemokratische Elemente; dies gilt über­
wiegend '" auch für die Entwürfe, die nach den Landtagswahlen von Parteien und 
Regierungen vorgelegt und zur Beratllngsgrundlage gemacht wurden. Grundlegende 
Auseinandersetzungen über die Aufnahme direkter Volksbeteiligung gab es nur bei 
den Verfassungsberatungen in Sachsen-Anhalt. '" Eine Einigung konnte erst im Zuge 
der von den westlichen Beratern vorbereiteten ersten Kompromißrunde erzielt wer­

den, die den Abschluß des ersten Beratungsdurchgangs im Verfassungsausschuß bil­
dete. 11J 

Im Vordergrund der Auseinandersetzungen stand die konkrete Ausgestaltung der 
Volksgesetzgebung. "4 Eine systematische Aufarbeitung der Erfahrungen, die mit 
der Volksgesetzgebung in der Weimarer Zeit'" und - vor allem - in den alten Bun­
desländern gemacht worden sind"6, wäre zu erhoffen gewesen. Immerhin bedeutet 

die Aufnahme von Elementen unmittelbarer Demokratie keine grundsätzliche 
Verfassungsinnovation: Acht von zehn westdeutschen Landesverfassungen sehen 
Möglichkeiten vor, die repräsentative parlamentarische Gesetzgebung durch unter­
schiedliche Formen der Volksgesetzgebung zu ergänzen. "7 Erst unmittelbar vor der 

111 Ausnahmen sind der Enrwurf des Junizministeriums fur MecklenburgNorpommero und der Entwurf 
der Rcgierungskoalilion in Slcbscn-AnhalL. 

111 Haupteinwande der Gegner ,,"'aren - wie im Westen - die bdurchtc(e Schwächung des Parlaments, insb. 
seiner Fahigkeit z.u einer bngfristigcn. konsistenten und der Problcmkompl'exitat angemessenen Politik, 
die Furcht vor desintegrierendcn Wirkungen. einer Emotionalisicrung von Politik und der dc:magog,i. 
sehen Ausnuczbarkeir. 

"J Vgl. S""k (Fn. '5) , '9. 
124 Die Landesverf;l.ssung Brandenburg sicht :zusätzlich die Land(agsauflosung durch Volksentscheid vor, 

die in SachsL'n-Anhalt dem Kompromiß zum Opfer geh lien ist und in Sachsen nicht ernsthaft zur 
DiskUSSion stand. 

125 D'lzu Jung, Direkte Demokratie in der Weimarer Republik. Die Falle »Aufwenung _! .Fünacnenteig­
nung"', ,.Panzerkrruzerverboc .. und . Youngplan ". frankfurt 1989 ; Ev(ors (Hrsg.), Direkte Demokratie 
in der \Veimarer Re.publik . Hofgeismar (Protokolle Nt. 248) 1988. 

126 Zur unzureicbenden Aufberejeu ng der Erfahrungen mü d ; rekl~r Demokratie :luf Land('scbcM vgl. Jung, 
Direkte Demokr:uic: 1-'orschungssland und -:lufgabcn, ZParl . 1990.491 (497 L \ j zum jüngslem BeispIel ­
dem bayerischm Mtillentschcid - vgl. ders., Der Volksenrscheid uber das AbfaUre<::ht in B'lyern am 
17.02..1991, ZParl. 199.1, 48H. 

127 Zu Formen und Pr:lxis vgl. Abelein, Plebiszitäre EI~mente in den Verfassungen der Bundeslander, ZParl 
1971, 187ff.; JOcl! (Hrsg.), Direkte Demokratie fur DeuLSch!:J.nd, Broschure November 1991; Sehe· 
fold, Politisch~ Mitwirkung der Borger auf Landesebene, ZParl1989' 42..s; Weber, Direkte Demokr:ltie 
im L:lndesverfassungsrecht, DOV 1985, 178 ff. 
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staatlichen Einigung war in Schleswig-Holstein - vorbereitet durch die Enquete­
Kommission Verfassungs- und Parlamentsreform"g - die Aufnahme direktdemokra­

tischer Elemente in die Landesverfassung auch mit den Stimmen der CDU und ohne 
gravierende Auseinandersetzungen beschlossen worden. Wenn auch das Festhalten 

an der Idee unmittelbarer Demokratie im repräsentativen System gegen alle Kritik in 
deo alten Ländern bemerkenswert genug und Ansatz ist, die dort verfassungsgesetz­
lich schlummernden Potenzen wieder »zum Leben« zu erwecken, haben sich doch 

die Hoffnungen auf eine Fortentwicklung des Instruments weitgehend nicht er­
füllt. 

Das Vorbild Schleswig-Holsteins prägt allerdings die Regelungen der brandenburgi­
schen Landesverfassung: Dreistufigkeit des Verfahrens, der äußere Verfahrensablauf, 

,>Finanztabus«, Fristen und - im Kern - die Antrags- und Zustimmungsquoren 
entsprechen einander in der Sache und teils auch im Wonlaut. Wie schon in Schles­
wig-Holstein konnte sich aber die Position nicht durchsetzen, daß nach einem er­
folgreichen Volksbegehren jegliches Zustimmungsquorum eine Prämje für politische 
Indifferenz und Abstimmungsboykot! bedeutet. So blieb ungewürdigt, daß der 
bayerische »Müll-Volksentscheid« selbst dann, wenn er eine knappe Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen auf sich hätte vereinigen können, nach dem gewählten (im 
Vergleich zu anderen Ländern niedrigeren) Zustimmungsquorum gescheitert wäre. 

Die sinkenden Wahlbeteiligungen verstärken die Einwände gegen Regelungen, die 
Indifferenz begünstigen, zumal die Mobilisierungschancen bei Sachplebisziten, die 
auf eine Thematik begrenzt sind, erheblich schlechter ausfallen als beim Personal­
plebiszit »Wahlen«. 

Einen ersten Schritt in Richtung verfassungsgesetzlicher Sicherung demokratischer 
Mitwirkung von Ausländerinnen und Ausländern macht Art. 76 Abs. I Satz I LV 
Brandenburg, der an der Volksinitiative, die sachlich eher einer qualifizierten Sam­
melpetition entspricht, alle Einwohnerinnen und Einwohner des Landes und nicht 

nur die Bürgerinnen und Bürger teilnehmen läßt. Die nach der verfassungsgericht­
lichen Rechtsprechung'" an die deutsche Staatsangehörigkeit geknüpfte Wahl- und 
Stimmberechtigung wird erst für die Sachentscheidungsstufen Volksbegehren und 
-entscheid verlangt. 
Die Hürden, die durch Unterschrifts- und Zustimmungsquoren gesetzt werden, 
entscheiden maßgeblich darüber, ob die Verfahren der Volksgesetzgebung ihre real­

politische Hauptfunktion erfüllen können, Kristallisationspunkte politisch engagier­
ten Protests zu sein und als »fleet in being« Themen auf die politische Tagesordnung 
setzen zu können, die im Repräsentativsystem vernachlässigt werden. Im Gegensatz 
zu Brandenburg')O lassen die bis zuletzt umstrittenen Regelungen in Sachsen-Anhalt 
und Sachsen besorgen, daß die Hürden zu hoch gesetzt sind, um über diese direkt­
demokratische Beteiligungsform ein mehr an Demokratie zu bewirken. Allerdings 

hat es in beiden Ländern bei der Quorenfrage in der Endphase der Beratungen vor 
allem auf massiven Druck der SPD gewisse Erleichterungen gegeben. Die sächsische 
Regelung ist insgesamt unter Übernahme von Elementen der bayerischen Landes-

128 Vgl . Schleswig~Holstemischer Landtag (Hrsg.), Schlußbencht der Enquete-Kommission Verfassungs­
und P<lrlamenlsreform, Baden-Baden r989, 111 H. 

"9 BVc.fGE 8), )7. 60. 
130 Art. 76 bis 78 LV Brandenburg verlangen für die Volk~initiativc :0000 Stutzungsunterschriüen (etwa 

1,02% der bei den Landtagswahlen vom 14.10. '990 W:l.hlbcrechti~(clI» fur das Volksbegehren 80000 

(etwa 4,09% der bei den Landt:1gswahlen vom '4.10. '990 Wahlbert·chtigl.en) und beim Volksentscheid 
tiber cin normales Gesctz neben der Mehrheit der Abstimmenden (bei Veri"assungsanderung und An­
trägen auf Auflosung dcs l.~ndtages: 'I) der Abstimmenden) als absolutes Zustimmungsquorum ein 
Viertel der Stimmberechtigten (bei Verbssungsanderung und Antragen auf Auflosung des undtages: 
Halft,· der Stimmberechtigten), 
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verfassung umgestaltet worden und verzichtet bei erhöhten Quoren für den Volks­

entscheid'l' auf jegliches Zuscimmungsquorum. 'l' Sachsen-Anhalt hielt dagegen am 

absoluten Zustimmungsquorum vOn 25% der Stimmberechtigten für den Volksent­

scheid über ein Gesetz fest, senkte aber gegenüber dem Ausschußentwurf vom Sep­

tember 1991, der seinerseits schon deutlichen Kompromißcharakter hatte, die Quo­

ren für Volksinitiative und Volksbegehren')] 'H Damit liegen die Quoren zwar tei.ls 

deutlich unter jenen, die - mit Ausnahme Bayerns';1 und nunmehr Schleswig-Hol­

steins 'l6 - in den alten Bundesländern gelten 'J7 und dort wesentlich zU der geringen 

Inanspruchnahme di.rektdemokratischer Einflußmöglichkeiten geführt haben.' ·18 Sie 

liegen aber immer noch deutlich höher als in Bayern, wo sich die in kuner Zeit zu 

beschaffenden Stützungsunterschriften von '1'0 der Stimmberechtigten über den not­

wendigen Relevanztest des Anliegens hinaus als Hemmschuh direktdemokratischer 

Beteiligung erwiesen hat. Lediglich die veränderten Verfahrensvorschriften und die 

für die Sammlung der Stützungsunterschriften verlängerten Fristen lassen auf einen 

Ausgleich des erhöhten Quorums hoffen, der die Funktionstauglichkeit des Instru­

ments erhält. 

Die Entscheidung für Elemente unmittelbarer Beteiligung an der Gesetzgebung auf 

Landesebene kann insgesamt vorrangig als symbolische Referenz an ein freiheitlich­

republikanisches Demokratieverständnis gewertet werden. Gegenüber der auf Bun­

desebene vielfach noch als - gegenüber empirischen und rechtsvergleichenden Er­

kenntnissen blinder - politischer Prinzipienstreit geführten Debatte, bei der Hoff­

nungen der Befürworter auf strukturelle und qualitative Veränderungen politischer 

Entscheidungsprozesse und inhaltliche Veränderungen von Politik ebenso überstei­

gert scheinen wie die Befürchtungen der Gegner um die repräsentative Demokra­

tie'l', war die Auseinandersetzung in den Ländern pragmatischer. Insbesondere löste 

sich die Debatte ein Stück weit von der strikten Gegenüberstellung von direkter und 

repräsentativer Demokratie hin zu einem Ergänzungs- und Verstärkungsmodell. Ar-

1]1 Im Vergleich zur Mehrheitsfassung des Entwurfs des Verfassungsausschusses (Stand: Mai 1991), die 
200000 Swtzungsumerschrihen vorsah (etwa h4% der Stimmberechtigten <jeweils bezogen auf Land­
tagswahl vom 14.10.199°»). setz.t Art. 71 Abs.2 LV Sachsen das Quorum auf 4S0 ooo ( 1l .. I% der 
Stimmberechtigten), hochm:ns aber 15 % der Stimmberechtigten herauf; das Quorum fur die Volksin­
itiative ist mH 40000 (I) I % der Stimmberechtigten) gleichgeblieben. 

1)1 Die Ausschußmehrheit n2 tte noch im MaI 1991 das absurd hohe Zusümmungsquorum von so% der 
Sljmmberechligcen vor,gcsehen (Art. 72 Abs. 5 E-LV Sachsen, Stand : M:li 1991), 

I)) Bei der Volksinlliatjve von 50000 Stimmberechtigten (2,2)% der Stimmberechtigten 'Jeweils bewgen 
auf Landtagswahl vom 14.10.199°') auf 35°00 (ld;6% der Stimmhercchtigten), beim Volksentscheid 
von 320000 (14,31 % der Stimmbcrcchngtl'n) auf 2jOCOO (11,2% der Stimmberechtigten). 

114 BLindnis 9:JGrüne waren nicht bereit, auf das "AIlßcbot .. der CDU ,·inzugeohen. die geforderte Absen­
kung der Quoren bei den auf Dauer gene lIten dirl'ktdcmokratischen Bctciligungsformen dafür einzu­
handeln, daß sie der Verfassung unter Verzicht auf da' Verf.lssungsrefcrendum zustimmen. 

1)5 Nach An. 74 Abs. 1 LV Bayern ist ein Volksbegehren hc:rbci~ufuhren, wenn '/.9 der Stimmberechtigten 
einen Gesetzentwurf untcrsrutzen . 

1)6 In Schleswig-HolSlein erfordert eine Volksiniti;llivc 20000 Stutzungsunterschriften (ca. 1,1 % der 
Stimmberechtigten), cin Volksbl'g~hren die Unterstut.wng von 5% der Stimmbcre..:htigtt:n. 

137 Fur das Volksbegehren verlangt An:. 59 Abs. 2 S;'It'G 2 LV B:1·Wu die Stli1zungsumerschrifren ... on I Ir. der 
Stimmbcrechligtt'ni in NordrhclO·Wesrfalen (An:. 68 Abs. J Satz 7), Hessen (Art. 124 Abs. I Satz 1). 
Rheinbnd-Pfalz (A n: . 109 Abs. 3 Sat:c. I), Saarland (Art. 99 Abs. 2 Satz 2) und Bremen (Art. 70S3(Z 1 lit. 
c) lieg( das Quorum bci 'I, . 

1)8 Neben dcn Quoren dürftcn dlc wei,cr\:n Zulassungsvorausscn.ungen, ditO moglichcn Gegens(:inde eines 
Volksbegehrens. die fri.sren rur d.ie Sammlung der Stutzungsumcrschriftcll. die vorgcst:haltclen Zula.'i· 
sungs- und PrüfvcrFahren und Faktoren der Verf:lssungstrad_ition und der politischen Kultur eines 
LlOdes die Inanspruchnahme prilgen; vgl. Dcgenh:l.rt. Direkte Demokratie in den Landern - Impulse fur 
da_s Grundgeset1:?, Der St:ut 1992,77 .85 f. ~ . 

139 Vgl. Kühne. Volksgesetzgebung in Deutschland - Zwischen Doktrinarismen und Legenden, ZG 1991, 
116ff.; Evers. Volkssouvcr:.nit:it im Verfahren. Zur Vcrfassungsdiskus"lon uber direkte Demokratie, 
APuZ B 2)/91,) .sf. .; G('bhardt, Dirckt~demokrati sche Institutionen unJ rt'pr:i~en1a(ivt:: Demokratie 
im VerfassungsSt:t:tl, APuZ B 2) /91, 19f. 
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gumentationsstrategisch war auch hier das Nachgeben auf Unioosseite mit der Un­
terscheidung zwische n der Landes- und Bundesebene verbunden; der möglicne Vor­

bildcharakter wurde geleugnet. 
Verfassungsgesetzliche Garan tien direktdemok ratischer Entscheid u ngsbetei ligu ng 
unterhalb der Landesgesetzgebung, insbesonde re in den Kommunen oder an der 
Verwaltung, sind dagege n nicht ausdrücklich vorgesehen. ,,0 Dies überrascht um so 

mehr, als der demokratische N euaufbau in den Kreisen und Gemeinden seinen An­

fang genommen hat und die Möglichkeiten erfahrbarer demokratischer Parti zipation 
unter Verbesserung auch der inhaltlichen Qualität der Willensbildung besser als auf 
Landesebene scheinen"" Unterhalb der formalisierten Entscheidungsmitwirkung 
finden sich neuartige Elemente demokratischer Teilhabe vor allem im 3. Abschnitt 

der brandenburgischen Verfassung mit der Überschrift ., Politische Gestaltungs­
rechte«. Art. 2 I LV Brandenburg gewährleistet ein allgemeines .. Recht auf politische 

Mitgestaltung« (Abs. 1), garantiert über die allgemeine Vereinigungsfreiheit des Art. 
20 hinaus das Recht zum Zusammenschluß zu Bürgerinitiativen oder Verbänden mit 
besonderen Informations- und Anhörungsrechten (Abs. 3), schafft ein allgemeines 
gesetzesakzessorisches Akteneinsichts- und Informationsrecht (Abs. 4) und sieht ein 
gesetzlich auszugestaltendes Recht aufVerfahrensbeteiligung für Betro ffene und ihre 

Zusammenschlüsse dann vor, wenn sie durch ein privates oder öffentliches Vorhaben 
in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen werden. 
Die politische Mitwirkung von Ausländerinnen und Ausländern wird durch eine 
Differenzierung in den Blick genommen: Das Wahl- und Stimmrecht bleibt zunächst 
an die BürgersteIlung gebunden; Art. 22 LV Brandenburg enthält aber als Verfas­

sungsauhrag, diese Rechte nichtdeutschen Einwohnerinnen und Einwohner zu ge­
währen, "sobald und soweit das Grundgesetz dies zuläßt«. Die allgemeine Gleich­
stellung der ausländischen und staatenlosen Einwohnerinnen und Einwohnern mit 
den Deutschen, .soweit nicht diese Verfassung oder Gesetze etwas anderes bestim­
men«"', gilt zusätzlich und wird durch das Recht nichtdeutscher Einwohnerinnen 

und Einwohner auf Beteiligung an Volksinitiativen und Bürgerbegehren ergänzt. Im 
Einklang mit dem Versammlungsgesetz wird die Versammlungsfreiheit als Men­
sc hen rech t gcfaßt; die Grenzen der Versammlungsfreiheit selbst werden dem Wort­

laut nach strikter als im Grundgesetz an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
gebunden. Der Verstärkung demokratischer Verfahren in Land und Gesellschaft die­
nen ferner etwa dje besondere parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschut­
zes"), das nach Maßgabe der Gesetze eingeräumte Recht auf Mitbestimmung in 
Betrieben, Unternehmen und Dienststellen'4i sowie die Garantie von koa[jtionsge­
mäßer Betätigung und des Streikrechts; das vorgesehene Aussperrungsverbot'" ist 
dagegen in der letzten Phase der Kompromißverhandlungen gestrichen WOr­
den. '46 

140 An. 22 LV Brandenburg g('wahrleis[("[ zwar das Rech( :auf Teilh:1be an Burgeramragen, BiJrgerbegE:!hrcn 
und Bürgerentscheiden, setzt diese Instrumente \'orau s, ohne sie "crfassungsgcsct7Jieh zu garanlie­
ren. 

141 So "on Arnim , M6g1i(hkI.'IH:n unmiuelharer Dcmokr.uie au( Gemeil1deebene, DÖV 1990, Sj H.; ~ . a . 
KiJhnc/ Mcißotr, Züge lJnnlitle lbJf~ r D~mokratie in der Gemcincle"er{lSsung, Göttingen 1977. 

142 Art. } Abs . .> LV Brandenburg. 
]4} Art . 11 Abs. } LV ßrandenbufJ~; ahnlich Art. 8) Ahs. 3 LV Sachsen. cl,:r den Einsatz nachrich{endiensl­

li eher Mittel nur dann bc.~o nderer parlamcntari~cher Kontrolle unterstellt, wenn der Einsatz nicht 
richterlich<:r Kontrolle unlcrlcgen hat. 

144 Art. 50 LV Brandenburg. 
145 An. 51 LV Brandenburg. 
146 Damit wurde nicht 7.uletzt auch auf den Streit um die Buodesverfassungskonformiut des Aussperrungs­

verbots in Arc 29 LV Hessen und da.rauf reagiert, daß das BlJndesve rf3s~ ung~~cri,,: ht w:ihrcnd der 
BCr:l tungen mit Beschluß vom 26,6.1991 z.umindeSt die (vcrhahnismäßi~t) Ab\v(.:hr:lussperrung dem 
Schutz. des Art . 9 Abs.) GG unter$[cllt hatte (BVcrfGE 84, 21l ' 2251)' 
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Deutlich zurückhaltender sind hier Sachsen und Sachsen-Anhalt. Das Problem der 
politischen Beteiligung nichtdeutscher Einwohnerinnen und Einwohner greih Art. 
42 Abs.2 Satz 2 LV Sachsen-Anhalt auf, der ohne bindenden Verfassungsauftrag 
lediglich die Möglichkeit eröffnet, nach Maßgabe des Grundgesetzes ohne Änderung 
der Landesverfassung einfachgesetzlich Staatenlosen und Ausländerinnen und Aus­
ländern das Wahl- und Stimmrecht einzuräumen. In Sachsen kann eine entspre­

chende Bindung auch nicht aus der allgemeinen Pflicht des Landes hergeleitet wer­
den, die Interessen ausländischer Minderheiten zu »achten «, die sich rechtmäßig im 
Lande aufhalten.'" Mit Ausnahme der Umweltinformationsrechte fehlen in beiden 
Ländern spezielle demokratische Beteiligungsrechte unterhalb der Volksgesetzge­
bung. Sachsen-Anhalt garantiert zwar mit entfaltungsbedürftigem Rechtsgehalt bei 
der Vereinigungsfreiheit das Recht, »s ich an Bürgerinitiativen zu beteiligen«; beson­
dere Rechte werden hier nicht eingeräumt. Auch Mitwirkung und Mitbestimmung 
werden nicht allgemein, sondern nur für den schulischen Bereich gewährlei­
stet. 1.)8 

Insgesamt bewegen sich die drei Verfassungen bei der Ausgestaltung der Demokratie 
weitgehend in einem aus den alten Ländern importierten Text- und Problemlösungs­
rahmen. Trotz zunehmend erkannter Schwächen der repräsentativ verfaßten Partei­
endemokratie hat sich die friedliche Revolution nur in mehr (Sachsen und Sachsen­
Anhalt) oder weniger (Brandenburg) zurückhaltender Ergänzung des Repräsentativ­
sys tems niedergeschlagen. 

4.2. Das Verhältnis von Parlament und Regienmg 

Die Errichtung der Organe der Landesstaatsgewalt, die Ausformung ihrer Kompe­
tenzen und die Gestaltung ihres Verhältnisses zählt zum Kern landesverfassungs­
rechtlicher Regelungsmaterien. Die bundesverfassungsrechtlichen Homogenitätsan­
forderungen lassen hier einen weiten GestaItungsraum, dem auch ein aktueller 
Gestaltungs- und Modernisicrungsbedarf entspricht. Die Veränderungen im Bund­

Länder-Verhältnis haben durch die Verlagerung von Gesetzgebungsaufgaben auf den 
Bund und den Versuch ihrer Kompensation durch erweiterte Bundesratsbeteiligung, 
die Einführung der Gemeinschaftsaufgaben, die vielfältigen weiteren Erscheinungs­
formen des kooperativen Föderalismus und die zunehmende Europäisierung der 
Politikformulierungsprozesse neben der Schwächung der Landesebene insgesamt zu 
einer internen Machtverschiebung in den Ländern zugunsten der Regierung ge­
führt. '49 Das klassische Modell des Dualismus von Parlament und Regierung ist 
verdrängt, zumindest überlagert durch den Gegensatz von Regierung und den sie 
stützenden Fraktionen und der Opposition. '1 0 Eine modeme La.ndesverfassung hat 
diesen Prozessen bei der Positions bestimmung der Landesparlamente und ihres Ver­

hältnisses zur Regierung Rechnung zu tragen. Namentlich sind die Oppositions­
funktionen der Kritik, Kontrolle und Alternativenbildung durch Ausbau der Min-

147 Art. 5 Abs.} LV Sachsen. 
148 Art. 19 Alls. l LV Sachsen-Anhalt; Arr. 104 Abs. I l.V Saehsen; $.3.. An. JO Abs. 1 LV Brandenburg. 
149 VgL Eicher, Der Machrverlus[ der Landesparlamenlc, Bedln 1988, 76--101; Bcricbt der Kommi$Sion 

»Erh:tltung und Fonenrwicklung der bundesst.utlichclI Ordnung innerhalb der Bundesrepublik 
Deuischland - auch in einem Vereinten Europ::l.u. Teil I: Dusseldorf. Marz 1990; Teil 2: Düsseldorf. 
NOVl'mber 1990; dnu auch Lhona. Verf,lssung, Bundes .. {aatsreform und Stärkung der Landcsparl.a­
mente im Zeichen der deutschen Einheit und der europaischen Integration, ZParl. 1991, 2.5Jff. 

150 Grundlfgend Schneider, Die p;trlamcnl.ansche Opr()sition im Verfas.)ung~rcch[ der' Bunde,srepublik 
Deutschland) Bd. I, 1974; \"gl. :lUeh ders ., Verf:usungsrechtlicht: Bcdc.:ulung und politiscbt Praxis der 
parlamentarischen Opposition, in: ders.lZeh (Hr.~g')J Parlamtnt s r~dlt und Parlamentspraxis, § }8 Rn . 
'5 ff. 
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derheitenrechte zu stärken, die Informationsrechte des Parlaments zu verbessern und 

die Stellung der einzelnen Parlamentsmitglieder auszubauen. 

In dem Umfan ge wie bei der Verfassungs- und Parlamentsreform in Schleswig­

Holstein '" wurden die Parlamentsrechte gegenüber der Exekutive allerdings allein in 
Brandenburg gestärkt . Die konkreten Erfahrungen mit dem Mißbrauch parlamenta­
risch nicht (wirksam) kontrollierter Macht und der Umstand, daß die Verfassungge­

bung auch in der Sache in der Hand des Parlaments lag, waren hier die Hauptfak­

toren für die Selbstbeschränkung der Regierungskoalition. 
Kontroverser verlief zunächst die Gren.zziehung zwischen Regierung(smehrheit) 
und Parlament(sminderheit) in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Der in die Öffentlich­

keitsbeteiligung gegebene Entwurf der Mehrheit des sächsischen Verfassungsaus­
schusses enthielt im Abschnitt »Der Landtag. weder Regelungen zur Opposition, 

zur Informationspflicht der Landesregierung, zu den Frage- und Auskunftsrechten 
der Abgeordneten, den Aktenvorlagerechten der Ausschüsse noch zu den Kompe­
tenzen des Petitionsausschusses, den Enquete-Kommissionen, dem Technikfolge­
nausschuß und dem Institut der Bürgerbeauftragten; hi.nzu kamen Dissense u. a. bei 

der Frage der für die GeschäftSordnung erforderlichen Mehrheiten und der Rechte 

der Untersuchungsausschüsse. Dies waren auch die Konfliktthemen in Saehsen­
Anhalt; die hier im ersten Durchgang gefundenen Kompromisse'" überdauerten im 
Kern die weiteren Beratungen. 

Alle Verfassungen anerkennen nunmehr durch verfassungs gesetzliche Erwähnung 
die Rolle der Fraktionen im Parlamentsrecht'll und regeln das Recht der Opposition 

auf Chancengleichheit. '54 Die Ausübung parlamentarischer Minderheitenrechte 
setzt ein Quorum von 'i l (Brandenburg und Sachsen) bzw. 'i. (Sachsen-Anhalt) 

voraus. Die den Landesregierungen au ferlegten Informationspflichten üher wesent­
liche Vorgänge der Landespolitik und die Mitwirkung des Landes im Bund und i.n 
Europa differieren nach Gegenstand und Reichweite. '11 Die Informationspflichten 
der Regierung beruhen aber nicht mehr - wie in den meisten alten Ländern - auf 

Briefwechseln bzw. Vereinbarungen zwischen Regierung und Parlament oder einsei­
tiger »freiwilliger« Gewährung,j6; ihnen korrespondiert als Ausdruck zeitgerechten 

ParlamentSverständnisses ein entsprechendes Recht des ParlamentS. Das wichtige 
Abgeordneten- 'S7 bzw. Minderheitenrecht"S auf Akteneinsicht und -vorlage - flexi­
bles Kontrollmittel im Vorfeld des Untersuchungsausschusses - kennen aber nur 

Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Besondere parlamentarische Beauftragte zur Ent­
lastu ng und Ergänwng des Parlaments bei den Kontrollaufgaben garantieren verfas­
sungsgesetzlich ebenfalls nur Brandenburg' i9 und - beschränkt auf den Datenschutz 
_ Sachsen-Anhalt. ,60 

Das Recht der Untersuch.ungsausschüsse ist dadurch konsequenter als Minderhei­

tenrecht ausgestaltet als i.n vielen Landesverfassungen der alten Länder, daß Vor­
schriften gegen Veränderungen des Untersuchungsgegenstandes gegen den Willen 

I S I Dazu Oberreuter. Bcispidhahe Positions- und Funktionsb~stimmung >!.Ur Verfassungs- und Parla-
mcmsreform i.n den Bundesländern, ZP=tr! (990, 514 [f. 

'5' Vgl. Starck (Fn. '),7. 
I SJ Are. 67 LV Brandenburg; An. 46 Abs . 1. LV Sachsen; LV; Art. 47 Sachsen-Anhalt. 
154 Art. 5S Abs.1. LV Brandenburg; An. 4(') LV S3chsenj Are. 48 LV Sachsen-Anhalt. 
ISS An. 94 LV Brandenburg; An. 50 LV Sachsen; Art. 61 LV Sachsen-Anhalt. 
156 Vgl. Eicher (Fn. 149), I 12. ff., 121 f.; Bericht der Kommission.'Frh:'lhung und \-ortentwicklung der 

bundess,aallichcn Ordnung'". Teil 2, Düsscldorf Nov. [990,67 H. 
'57 Art . 56 Abs.} und 4 LV Brandenburg. 
[j 8 Art. n Abs.} und 4 LV Sachsen-Anhalt. 
159 Are. 74 LV Brandenburg. 
160 An. 6} LV Sachstn-Anhah. 
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der Einsetzungsminderheit'6' und zum Minderheitenschutz in Verfahrensfragen'6' 
aufgenommen wurden. Die Scheu vor einer effektiven Ausstattung des Landtages 
mit Kontrollbefugnissen gerade in Sachsen erhellt dagegen, daß über den Schutz des 
Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung hinaus,6) keine Pflicht der Staatsregie­

rung zur Aktenvorlage und ErteiJung von Aussagegenehmigungen bestehen soll, 
soweit »gesetzliche Regelungen, Rechte Dritter oder überwiegende Belange des Ge­
heimschutzes entgegenstehen« (Art. 54 Abs·4 LV Sachsen). Der entscheidende 
Punkt wird aber eine restriktive Ausdeutung des Eigen- und Initiativbereiches der 
Regierung sein, die deren Rechtsbindung ebenso betont wie der Tatsache Rechnung 
trägt, daß deren demokratische Legitimation gerade durch das - kontrollierende -
Parlament vermittelt - und deswegen begrenzt - ist. 

Keine der Verfassungen "wagt« indes, die Öffnung der Ausschüsse für die Öffent­
lichkeit als RegelfaU vorzusehen. ,6, Diese Scheu verwundert: Die genereUe Aus­

schußöffentlichkeit wäre demokratiekonform und transparenzfördernd; sie ent­
spricht internationalen Standards. Die Erfahrungen mit der Ausschußöffentlichkeit 
im bayerischen Landtag bestätigen nicht die Befürchtungen der Gegner, es würden 

lediglich die Diskussionen und Konsensbildungsprozesse erschwert und aus den 
Amschüssen in andere geheime Gremien verlagert. 
Im Parlaments recht ist der Konformitätsgrad bei allen Gemeinsamkeiten in der 
Grundstruktur weniger ausgeprägt als es angesichts der in den alten Ländern weit­
gehend parteiübergreifend geteilten Defizitanalyse und den angebotenen Rezepten 
zu erwarten gewesen wäre. In den neuen Ländern ist allerdings die verfassllngsge­
setzliehe Reaktion auf den objektiven Machtverlust der Landesparlamente und die 
Verschiebung der Parlamentsfunktionen aus zwei Gründen weniger deutlich als im 
Westen: Die Landtage sind wegen des erheblichen legislativen Nachholbedarfs als 
Landesgesetzgeber mit essentiellen Aufgaben betraut. Auch ist wegen der Aufbau­
situation - und teils auch der gemeinsamen Geschichte - die Bereitschaft zum Dis­

kurs und zum parteiübergreifenden Konsens doch noch ausgeprägter als in den alten 
Ländern. Neben diesen Faktoren und den unterschiedlichen Demokratieverständ­
nissen spiegelt die Austarierung des Verhältnisses von Regierung und Parlament 

nicht zuletzt auch die Stärke der jeweiligen Landesregierung. 

5· Schlußbetrachtung 

Die Verfassungsdiskussion in den fünf neuen Ländern hat das in der Mitte der 80er 
Jahre erwachte Interesse am Landesverfassungsrccht weitcr geschärft und auch deut­
lich gemacht, daß die Bundesrepublik Deutschland föderal verfaßt ist. Dieser Effekt 

der Verfassungsdebatte in den neuen Ländern ist von ihren Inhalten und Ergebnissen 
weitgehend unabhängig. Ob das Landesverfassungsrecht der neuen Länder ebenso 

161 Art. 54 Abs. 1 Satz 2 LV Sachsen. 
162. Art. 54 Abs.l. Satz 1. LV Sachsen-Anhalt.. 
16} Diese Ausnlhme ist nach dem sog. Flickurteil (BVerfGE 67. leo <128 fL,) zum Schutz des eigenstandigen 

Initiativ-, Beralungs- und Handlungsbereichs der Rcgi c: rung weugehend unsnittig; nach dieser Ent­
s-chcldung rechtfertigen da&cgen Privatgeheimnisse die In foml tl li ön5versa.gung nur, wenn der Umcr,su­
chungsausS'chuß nicht bereit ist, sie durch besondere SchutzvorkehnlllJ;cn gc:~~cn unbefugte Kl'nl1l11i~­
nahmt' ab7.uschirmell (so Schröder, Unter.~u:=hungsaus.sch usse, in: Schneider/Zeh (Hrsg.) (Fn. J P'. § 46 
Rn. 16, )2). 

164 An. 52 Abs. J LV Sachsen sieht led iglich vor, daß die Ausschusse offentlieh toll;cn .. konnen«. ilrandcn­
burg und Sachsen-Anhalt cnth'J.lten Sich einer Regelung, was a ll· Öffnung durch Gcschtiftsordnung 
zumindest nicht ausschließt. 
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einem faktischen Erosionsprozeß hin zur .konfektionierte(n), nivellierte(n) Ein­

heitsverfass ung für alle Länder« unterliegen wird und in den "Schanen der Bundes­
verfassung« '6S gerät, in dem die Landesverfassungen der alten Länder lange Zeit 
gestanden haben, wird nicht zuletzt von der Entwicklung der künftigen Stellung der 

Länder im Bund und in Europa abhängen. Hier scheint eine eher pessimistische 
Prognose angebracht. 

Schon in den alten Ländern haben sich bislang die auf Vereinheitlichung wirkenden 
FaktOren als stärker erwiesen, etwa die Ländergrenzen übergreifende Aufgaben- und 
Problemstrukturen, die unitarisierenden Wirkungen mobiler Industriegesellschaften 

mit Bundesgrundrechten und einem Verfassungsgebot gleichwertiger Lebensverhält­
nisse sowie bundesweit agierenden und organisierten Parteien. Das Landesverfas­
sungsrecht verfügt überdies kompetenzrechtlich weitgehend nicht über die - recht­

lichen wie sozioökonomischen - Bedingungen der Entfaltung seines EnrwickJungs­
und Innovationspotenrials, VOn der aber auch seine Integrations- und Orienrierungs­
funktion im Innern und damit seine Verankerung in der Bevölkerung abhängen. Die 
Hoffnungen auf eine Revitaljsierung des Föderalismus durch die neuen Länder min­
dert weiter, daß sich in der Aufbausituation die faktischen, politischen wie wirt­

schaftlichen Probleme schon der alten Länder potenzieren, die Vielgestaltigkeit in 
der Einheit entgegen scbleiehenden Machtverlusten und Unitarisierungstendenzen 

zu wahren . Der politische Gestaltungsraum in den neuen Ländern ist durch den 
erheblichen Investitionsnachholbedarf, den sozialen, ökonomischen und ökologi­
schen Problemdruck bei unzureichender finanzausstanung und qualitativ neuartige 
Abhängigkeiten vom Bund und anderen Ländern erheblich eingeschränkt. Die ver­

fassungstheoretisch anregenden Elemente neuen Landesbewußtseins in den neuen 
Landesverfassungen werden so verfassungspraktisch nur wirksam werden können, 
wenn eine Redefinition und Stärkung der Länderstellung gegenüber dem Bund ins­
gesamt und einer Klärung der Stellung der Länder in der zusammenwachsenden EG 
gelingt, die diese Besonderheiten berücksichtigt und im Bund und gegenüber der EG 

die Rahmenbedingungen für die Umsetzung dieser Konzepte auf Landesebene 
schafft und erhält. Das Konzept einer durch Verfassung zukunftsgerichtet material 
gebundenen Landesstaatsgewalt muß sich hierzu in den größeren Zusammenhang 
der Reföderalisierung der bundesstaarlichen Ordnung'" und klaren Vorstellungen 
über eine wirkungsvolle Regionalisierung in der EG stellen, bei der die Länder die 
Stellung als Regionen Europas erlangen. Die instirutionelle Entwicklung in der 
EG'" und die ungelösten Verteilungsprobleme im Bund lassen als Folge der staatli­

chen Einigung kur<l.- bis mittelfristig aber eher einen (faktischen) Zenrralisierungs­
schub erwarten als eine wirksame Stabilisierung der Rolle der Länder in Europa, die 
sie als die Gewinner der Europäisierung erscheinen läßt.'6g 

Langfristig kann so die Hoffnung der Länder nur in einer (Re)Dezentralisierung in 
der EG liegen. Gewisse Formen politischer Dezentralisierung (Föderalisierung, Re­
gionalisienmg) werden zur Vermittlung und politischen Legitimation der auf EG­
Ebene getroffenen Entscheidungen langfristig selbst dann zu entwickeln sein, wenn 

165 Isensee , Diskussionsbeitrag, VVDStRL 46 (1988), Il}. 

166 Vgl. Klan., Zur- Norwendlgkeit einer Rcfodcralisierung Ges3mtdeursc.hbnds, Politische Swdicn H.) 18 
('99'), )55 ff. 

167 Ocr »AussdlUß der Regionen .. , der nach dC!1n Maastridlcr V(.'rlrag vor~cschen ist, schafft voraussichtlich 
nur wenis ..... irksame Anhorungs· und Bete.iligungsrechtc. 

J 68 Vgl. Sclllrpr, Fodaalismus ;lO der Wcgsche-ide: eine Replik, Staat:,wissensch:lfr und Sta:uspraxIs 1990, 
579 <S85 H.); ders., Entwicklunt;sllOicn dc::. bundesdcuuchen Foder lismus, Leviath:l.I'1 Sonderheft 
12/199[11461151, [SS, 
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es zu emem Abbau des demokratischen Defizits der EG,6, selbst kommt. '7° Die 

stärker werdende BetOnung des Subsidiaritätsgedankens'" in der EG und die Un­
terstützung der vorsichtigen Regionalisierungsansätze durch die Lä.nder'7' deuten in 
diese Richtung; mit wachsender »Europaskepsis« steigen die Durchsetzungschancen 
solcher Gedanken. Mit der lnstitutionalisierung geeigneter aktivierbarer demokra­

tischer Strukturen bis hin zu direktdemokratischen Beteiligungsmöglichkeiten'l! 
melden die Länder ihren Anspruch an, Nutznießer dieser langfristig notwendigen 
Entwicklung zu werden. Diese Institutionen werden aber nur dann das Konfliktver­
arbeitungspotenrial erhöhen sowie Icgitimationsstiftend und akzeptanzfördernd 
wirken können, wenn dann auch wieder nennenswerte Entscheidungsbefugnisse der 
Landesebene überfragen werden. Die Zukunft der Landesverfassungen liegt so in der 
Erhaltung und Wiederherstellung der rechtlichen und außerrechtlichen Vora.usset­

zungen wirksamer Entfa.ltung demokratisch legitimierter Landesgewalt. 

169 Vgl. dazu etwa Kucscha, Demokratischer Zentralismus? KJ L990, 425 '426 L; Ress, Über die NtH\ven­
digkeit parlamentarischer Legitimierung der Rechtsctzung der Europalschen Gemeinschaften, in: Fied­
lcrlRess (Hrsg.), Veriassungsrccbl und Volkerrccht. Ged;chtnisschrift Geck, Kaln 1989,625 H.; Sti!;uf­
fenherg/L;1ngcnfcld, Maastrich - ein Fortschnn fUf Europa?, ZRP 1992., 2.)2. <258f. •. 

170 Zum Zusammenhanl; auch von Regionalismus und Demokrarie vgL Häberle, Foderalismus, Regiona­
lismus, Kleinstaaten - io Europa, Die Verwaltung 1992., I <9f.>. 

J71 Daz.u Stewing, Subsldiaritat und F6deralismus in der Europaischen Union, Köln u.a. [99l. 
172 Die Lander unt{'rsliHzen und fordern die Regionalisierungsans3uc in der EG (vgl. etwa die Beschlusse 

der Konferenz der Prasidenejnnen und Pr:isidenten der deutschen Landesparlamclltl:, Nds. LlIldtag, 
LT-Drucks. 12/1530; Bericht der Arbeitsgruppe der Staats- und Senalskanzlcien der Länder ),Europa 
der Regionen« vom H. 05.1990 sowie der ße:schluß der M.inislerpräsidentenkonferenz vom 
17'/19.10.1990, in: Bauer (Hrsg.), Europa der Regionen, ßerlin 1991, Dokument 4 '41 H.> und 10 <110>; 
Entschließungeo des Bundesrates vom 06.04.1990 <BR-Drucks. 198/90>, l4.0&.1990 <55°/90> und 
09.1 J. 1990 1780/90), ohne daß seitens der EG auf Dauer sichergestellt iSl, daß die Länder In ihrem 
bisherigen Zuschnitt Regionen Europas werden bzw. bleiben (kannen); :wr Regionali~ierungsdiskus­
.sion vgl. etwa Borehmann, Doppelter Fcideralismus in Europa, EA 1991, 34ofL; Muller-Brandeck­
Bocquet, Ein foderalislische:-. Europa? Zur Debatte über die Foderalisierung und Regionalisierung der 
zukünftigen Europiischell Polilischen Union, APuZ B 45/1991,1) H.; Perersen, Zur Rolle der Regionen 
im kunfligen Europa. DÖV 1991, l78 H.; Schink, Die europäi~c:he Regionalisicrung, DÖV [99l, 
)8S ff. 

(73 Zum Zusammenhang (auch) von Regionalismus und Demokratie vgl. Haberle. FöderaJ.ismus, RegIOna­
lismus, KleinsL}d(cn - in Europa, Die Verwaltung [992, [ <9', 
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